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	Fachschule für Sozialberufe der Caritas 

der Erzdiözese Wien in Wiener Neustadt

Grazer Straße 52                   2700 Wiener Neustadt                  304459          


Vorwort

Bestärkt durch den Auftrag des QUENT haben wir, die Lehrkräfte der Fachschule für Sozialberufe der Caritas der Erzdiözese Wien in Wiener Neustadt, im Schuljahr 2002/2003 ein Ganzjahresprojekt mit dem Titel „Schülerinnen und Schüler in besonderen Situationen“ in Angriff genommen. Seit Herbst 2003 liegen die Ergebnisse vor, die nun in dieser Form an alle Schulen des Humanberuflichen Schulwesens in NÖ weitergegeben werden.

Betrachten Sie dieses Service des QUENT nicht als wissenschaftliche Arbeit, sondern als Produkt einer Sozialberuflichen Schule, die in mühevoller Kleinarbeit seitens der Lehrerinnen und Lehrer und der Schülerinnen und Schüler  Daten und Fakten zusammengetragen hat. Wir stellen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und haben lediglich versucht, uns - im regionalen Rahmen - diesem umfangreichen Themengebiet zu nähern. Die Verwendbarkeit unserer Unterlagen ist noch nicht erprobt. Jedenfalls müssen diese den jeweiligen standortspezifischen Gegebenheiten angepasst werden. Für Verbesserungsvorschläge und Anregungen sind wir sehr dankbar.

Auch wenn Sie die Unterlagen als brauchbar erachten, hoffen wir angesichts des Themas, dass wir sie nie oder nur in seltenen Ausnahmefällen verwenden müssen!

Für die Schulgemeinschaft der Fachschule für Sozialberufe

der Caritas der Erzdiözese Wien in Wiener Neustadt

Mag. Herbert Halbauer

Projektteam Fachschule für Sozialberufe Wiener Neustadt: 

OSR Hedi Belrhitri, Ulrike Braun-Bischoff, Mag. Anneliese Buxbaum, Ingrid Galda,

Franziska Girsch, Ilse Goll, Mag. Elisabeth Hanner, FL Maria Höllebrand, Mag. Ulrike

Koglbauer, Irene Mayerhofer, Mag. Horst Maurowitsch, FL Marianne Prünner,  

Mag. Martina Reiff-Brichac, Mag. Andrea Rigler, Elfriede Strommer, Dagmar Traxlmayr   

Rechtskundliche Beratung: Dr. Franz Wesely, Mag. Thomas Schiffler (LSR-NÖ)

Motivation

Alle Schulen stellen den Menschen in den Mittelpunkt. 

Doch zweifellos ist es ein Markenzeichen der Humanberuflichen Schulen, ganz besonders auf die Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler einzugehen.

Und das ist dann besonders der Fall, wenn Schülerinnen und Schüler in schwierigen Situationen - in Krisen – stecken.
Zöbern, Erfurt,  

Katastrophen wie in Kaprun und im Berg Isel-Stadion,

Überschwemmungen 2002, 

persönlichen Katastrophen wie Unfälle, Tod oder Krankheit von Freunden und Verwandten, 

sexueller Missbrauch, 

Gewalt in der Familie,

Scheidungen, Beziehungsprobleme,

Schock durch Presseberichte wie die vom 11.September 2001, 

schlechte schulische Leistungen, andere Probleme in der Schule 

Die Liste lässt sich leider lange fortsetzen.

Die Jugendlichen tragen ihre Probleme mit in die Schule und konfrontieren Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrerinnen und Lehrer, die dann oft überfordert sind.

Wir in den Sozialberuflichen Schulen haben sehr viele Gegenstände, in denen Gefühle ausgedrückt werden können und auch sollen. Deswegen wissen wir sehr viel

Persönliches über unsere Schülerinnen und Schüler, stehen aber  auch oft vor unlösbaren Problemen und fragen uns: 

„Kann das Schule noch leisten? Müssen wir da nicht aussteigen, abblocken?“

Natürlich sollen Lehrerinnen und Lehrer sensibilisiert werden, wie man Schülerinnen und Schüler in besonderen Situationen erkennen kann; wie körperliche Kennzeichen, Kennzeichen auf der Verhaltens- und auf der Erlebnisebene zu deuten sind.

Alle Probleme aber auch alleine zu lösen, das übersteigt die Kraft und die Kompetenz jeder einzelnen Lehrerin / jedes einzelnen Lehrers.

Ziel muss es sein, die Lehrerinnen und Lehrer und die Schule zu entlasten; ihnen schulinterne und schulexterne Helfer zur Seite zu stellen. 

Es gibt die Spezialisten, an die man die Schülerinnen und Schüler verweisen kann, eine unübersichtliche Menge von öffentlichen und privaten Beratungsstellen, Vereinen, Selbsthilfegruppen u.ä.!

Im Notfall muss man allerdings diese Adressen, Telefonnummern etc. griffbereit haben, um rasch und effizient eingreifen zu können.

Oft fehlt die juristische Sicherheit, ob die Vorgangsweise in speziellen Fällen auch gesetzeskonform ist. 

Was muss, was kann, was darf eine Lehrerin und ein Lehrer tun? Und was darf er nicht?

Zielsetzung

Laut unseren Nachforschungen existieren Unmengen von Büchern, Broschüren, Verordnungen etc. zum Thema „Schülerinnen und Schüler in Krisensituationen“.

Das BMBWK, Abteilung Schulpsychologie/Bildungsberatung, hat eine große Anzahl von  Publikationen veröffentlicht und an die Schulen verteilt.

Arbeitsteams verschiedener Landesschulräte haben sich einzelner Themen angenommen und hervorragende Leitfäden entwickelt.

Das Rad musste also nicht nochmals erfunden werden....

Allerdings wurde uns keine Schule bekannt, die einen umfangreichen hausinternen Kriseninterventionsplan ausgearbeitet hat.

Dies wollten wir versuchen.

Aus den verschiedenen Vorbildern sollte ein idealer Universalkrisenplan zusammengestellt werden. Auf Grund der Verschiedenheit der Themen mussten wir dieses Vorhaben bald aufgeben. Nachdem die Kernprojektgruppe die Themenliste ausgearbeitet hatte, lautete das Ziel: 

„Checkliste für Krisen mit akutem Handlungsbedarf“ – vergleichbar mit einem Katastrophenplan zur raschen Intervention –

und „Leitfaden für Krisen mit längerem Handlungsspielraum“ – zur Aufarbeitung

akuter Probleme.

Es wurden Blanko-Formulare entworfen, in der Hoffnung alle Ergebnisse für alle Themen in ein Schema zwängen zu können. 

Im Laufe des Projektes stellte sich jedoch heraus, dass dieses Korsett für einige Themen zu eng geschnürt und für manche Krisensituationen überhaupt völlig unpassend war.

Somit wurde die Aufgabenstellung während des Arbeitsprozesses dahingehend geändert, dass jede Projektgruppe einen eigenständigen Krisenplan erarbeiten sollte.

Nach Vorliegen der Ergebnisse würden diese dann - je nach Möglichkeit – in ein einheitliches, verwendbares Layout umgewandelt werden.

Die Zielvorstellungen lauteten letztlich also folgendermaßen:

· Grundsätzliches zu jedem Thema (Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, kurze Aufarbeitung im Unterricht, ev. Lehrausgänge oder Referenten, Zusammenfassung)

· Sofortmaßnahmen durch die Lehrerin oder den Lehrer (bei Themen wo dies notwendig ist)

· Krisenmanagement durch die Schulleitung

· Mittelfristige Maßnahmen

· Langfristige Maßnahmen 

· Rückmeldungen

· Abschluss    

Vor der Veröffentlichung sollte gemeinsam mit Juristen des NÖ Landesschulrates 

die gesetzliche Richtig- und Haltbarkeit der Vorgangsweisen abgeklärt werden.
Projektverlauf

Eröffnungskonferenz: 
Vorstellung des Projektes, grobe Zielsetzungen, 
Motivation zur Mitarbeit, 

Gründung eines Projektteams (Ingrid Galda, 

Dagmar Traxlmayr, Hedi Belrhitri, Mag. Ulrike 

Koglbauer, Mag. Herbert Halbauer)

Erste Sitzung 

des Projektteams:

Grobplanung

Impulsreferat der  

Dr. Sonja Skof, 

Schulpsychologin :    
vor dem gesamten Lehrerkollegium

Zweite Sitzung des 

Material-, Themen- und Methodensichtung

Projektteams:

Themen- und Methodenauswahl, 

Themenverteilung an Klassen und Lehrerinnen und Lehrer nach Qualifikation, Gegenständen, Betroffenheit 

der Schülerinnen und Schüler (!) u.a.

Projektkonferenz:

alle Lehrerinnen und Lehrer


Vorstellung des Projektverlaufes,

Themenzuteilung: 1 Thema pro Klasse, 1 bis 3 betreuende Lehrerinnen und Lehrer pro Klasse

Aufgabenstellung: im passenden Unterrichtsgegenstand, 

zu geeigneter Zeit soll das Thema ca. 2 bis 4 Stunden behandelt werden inkl. Lehrausgänge, Referenten etc.

Erwartungen: max. 5-seitige Zusammenfassung/Klasse, 

Liste von schulinternen und schulfremden Ressourcen (Ansprechpartner, Fachleute, Institutionen, Adressen, Telefonnummern...)

Literatursammlung, Broschüren 

Sammlung von offenen Fragen, die an die Schuljuristen 

Festlegung des Abgabetermines 

Dritte Sitzung des 

Projektteams: 
Entscheidung, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Thema einen eigenen, eigenständigen Krisenplan entwerfen sollten.

Sichtung der Fragen 

an die Juristen:
SCHILF:
Dr. Wesely und Mag. Schiffler beantworten juristische Fragen zu den einzelnen Themenbereichen („Was muss getan werden?“ „Was kann getan werden?“ „Was darf nicht getan werden?“)

Sichtung der Gruppenergebnisse und Zusammenfassungen

Abgabe der 

Endergebnisse:
Bearbeitete Themen:

Schicksalhafte Ereignisse (Todesfall, Unfall, Gewalt, Schmerzen,



Krankheit, Behinderung...)



Suizidgefährdung, Suizid



Essstörungen (Bulimie, Magersucht, Adipositas...)


Probleme in der Schule (Mobbing, Drohung, Erpressung, Raufhandel, Waffenbesitz, Vandalismus, Diebstahl)


Probleme durch die Familie (Erziehungsprobleme, Strafen, Schläge, Scheidung, Wiederverheiratung...)


Sexueller Missbrauch


Schwangerschaft


Sucht


Zuständigkeitsfragen (Streit um Erziehungsberechtigung, Eigenberechtigung, Amtsvormundschaft)


Folgende Themen wurden nicht durch die Schüler, sondern durch den Projektleiter bearbeitet:


Krisenmanagement - Umgang mit Medien


Traumatisierung durch mediale Berichterstattung

Vierte Sitzung des 

Projektteams:

Ordnung der Ergebnisse, Versuch zumindest ähnliche Schemata zu entwerfen, Projektgruppenmitglieder versuchen dies bei den verschiedenen Themen

Fünfte Sitzung des 

Projektteams: 

Endversion des Krisenplanes, der für die meisten Themen


verwendbar ist, ausgearbeitet durch Kollegin Ingrid Galda:


Vorwort zu jedem Thema (Grundsätzliches, 
Sensibilisierung)


Sofortmaßnahmen durch die Lehrerin oder den Lehrer

Krisenmanagement durch die Schulleitung


Mittelfristige Maßnahmen


Langfristige Maßnahmen


Rückmeldungen




           Abschlussgespräch

Ausarbeitung:

Füllen des Krisenplanes mit den erarbeiteten Ergebnissen, eigene Krisenpläne für spezielle Themen,

einheitliches Layout, verwendbare Schlussfassung

Schlussredaktion

Schulpsychologin Dr. Sonja Skof Schüler in Krisensituationen

Unter psycho-sozialen Krisen verstehen wir in Anlehnung an die Überlegungen von Caplan (1964) und Cullberg (1978) den Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie von der Art und von dem Ausmaß her seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele 
oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern.

Wenn im schulischen Bereich von Krisen gesprochen wird, dann sind es meist soziale (z.B. Scheidung der Eltern, Krankheit, Todesfall, Unfall, Mobbing, Schwangerschaft, ...) und psychische (psychische Erkrankungen wie Essstörungen, Depressionen bis hin zu Suizid, Ängste bis Panik, Zwänge, Impulskontrollstörungen, Hyperaktivität, Aggressivität bis Gewalt, sex. Missbrauch, Drogen-, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, ...) und Entwicklungskrisen.  

Kennzeichen psychischer Krisen

Körperliche Kennzeichen

· Schlaflosigkeit

· Magen- und Darmbeschwerden

· Kopfschmerzen

· Müdigkeit

· Abgeschlagenheit

· Zittern, Schweißausbrüche

· Gewichtsab- oder –zunahme

· Reizhusten, Erstickungsgefühle

· Kreislaufschwäche und Schwindelgefühle

· Blasses, ungesundes Aussehen

· Gerötete Augen

· Atembeschleunigung

· Erhöhte Pulsfrequenz

· Ticks (unwillkürliche Muskelzuckungen)
Die Liste ist erweiterbar!

Kennzeichen auf der Verhaltensebene
· Änderung im Essverhalten (zuwenig oder zuviel essen)

· Selbstinduziertes Erbrechen

· Änderung der Alltagsgewohnheiten

· Abwendung von alten Freunden, Familie und Interessen

· Konzentrations- und Leistungsschwankungen

· Änderung der sozialen Stellung im Klassenverband

· Flucht in eine Traumwelt

· Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch

· Koordinationsstörungen

· Verlangsamung der Sprache und Motorik

· Vernachlässigung der Körperpflege

· Erhöhte Reizbarkeit

· Verstärktes Lügen

· Zuwendung subkultureller Gruppen

· Vermeidungsverhalten oder Flucht

· Starres Festhalten an Ritualen

· Anklammern an „Rettungsanker“

· Manchmal Rückfall in kindliche Verhaltensweisen

· Häufiges, unbegründetes Fernbleiben vom Unterricht

· Abbruch der Schule

· Allgemeines Leistungsversagen

· Schulverweigerung

· Schulschwänzen

Die Liste ist erweiterbar!

Kennzeichen auf der Erlebnisebene
· Unangemessene Befürchtungen

· Überlegungen zur Vermeidung angstauslösender schulischer Situationen

· Angst vor körperlicher Berührung

· Diffuse unerklärliche Ängste

· Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle

· Gravierende Schuld- und Schamgefühle

· Allgemeine Verwirrung

· Sehr geringes Selbstwertgefühl

· Zweifel an der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit

· Unzulänglichkeitsgefühle

· Massive Angstgefühle

· Große Empfindsam(-lich)keit

· Häufige Gefühle von Langeweile und innerer Leere

· Unsicherheit im Sozialkontakt

· Verleugnung negativer Gefühle wie Wut, Angst, Trauer

· Verzerrung der Körperwahrnehmung

· Hoher Ehrgeiz, Leistungsorientiertheit

· Die Gedanken kreisen ständig um Essen und Gewicht

· Depressive Verstimmung

· Identitäts-/Autonomiekonflikt

· Erhöhte Reizbarkeit und Stimmungslabilität

· Niedergedrückte, traurige und unglückliche Stimmung oder mürrisches – übellauniges Verhalten

· Gefühle der Wertlosigkeit

· Gedanken an den Tod

· Permanente Langeweile und Antriebslosigkeit
Die Liste ist erweiterbar!

Umgang mit Schülerinnen und Schülern in 
schwierigen Situationen

Krisenintervention ist kein Einzelereignis, sondern ein dynamischer Prozess.  Sie umfasst alle Aktionen, die dem Betroffenen bei der Bewältigung seiner aktuellen Schwierigkeiten helfen. Damit können negative soziale, psychische und medizinische Folgen, die als Fehlanpassung oder psychischer Zusammenbruch jeder Krise immanent sind, verhütet werden.

Diese Definition drückt die Vielschichtigkeit von Krisen aus, und die Komplexität der Interventionen besteht darin, alle möglichen und bedeutsamen Zusammenhänge auch wirklich zu erkennen und damit für die Bewältigung nutzbar zu machen.

Das wichtigste ist der sofortige Beginn der Krisenbewältigung, der nicht aufgeschoben, vertröstet oder vertagt werden kann, sowie das Errichten einer tragfähigen Beziehung. Die Lehrerin oder der Lehrer sollte sich sofort Zeit nehmen und zuhören (Einzelgespräch oder Gespräch in der Klasse). Eine gute Möglichkeit der Kontaktherstellung bietet der Einstieg über körperliche Beschwerden oder Symptome. Je nach Ausmaß der Verzweiflung, der Angst und des Chaos muss danach getrachtet werden, eine unmittelbare Erleichterung der bestehenden belastenden Situation herbeizuführen. Dies geschieht, wenn die Lehrerin oder der Lehrer in einem Gespräch auch die eigene Betroffenheit und Hilflosigkeit bei sich zulässt und damit dem betroffenen Schüler die Möglichkeit gibt, seine Ängste, Verzweiflung, Schuldgefühle auszudrücken und darüber zu sprechen. Hilfreich kann es auch sein, die Schülerin oder den Schüler nicht alleine zu lassen bzw. ihn vielleicht kurz vom Schulbesuch befreien zu lassen, eventuell durch die Einbeziehung eines Arztes, der aber auch unter Umständen Medikamente verabreichen kann. Als übergeordnetes Ziel dieser Krisenintervention kann ein verstärktes Selbstvertrauen und ein positives neues Lebensgefühl entwickelt werden. Es soll gemeinsam mit der betroffenen Schülerin oder dem betroffenen Schüler versucht werden, eigene Kräfte zu mobilisieren, damit sie oder er selbst zu entscheiden lernt, Lösungsmöglichkeiten zu versuchen. Es soll vom passiv-abhängigen Verhalten zum aktiv-autonomen Verhalten finden. Der junge Mensch wird ermutigt, Eigeninitiative zu entwickeln und selbst bei der Problemlösung mitzuwirken.

Es ist auch wichtig, eine genaue Absprache in bezug auf die Weiterführung der Intervention zu treffen. Es ist für den Helfer wichtig, die eigenen Grenzen zu beachten, inwieweit er Verantwortung für die weitere Intervention übernehmen möchte. Er muss nicht alles im Alleingang lösen, falls ihm die Anforderungen über den Kopf wachsen, so hat er das Recht, Hilfe von außen anzunehmen.

· Hilfe zur Selbsthilfe
Dies bedeutet, dem Betroffenen zu ermöglichen, sich in seiner Krise zu akzeptieren d.h. auch zu verstehen, dass diese Krise eine „natürliche Warnreaktion“ darstellt. 

· Hilfe zu aktiver, konstruktiver und innovativer Bewältigung
Davon ausgehend soll dem Betroffenen geholfen werden, selbst zu Lösungen und Bewältigungsmöglichkeiten zu kommen. Es sollte Hilfe zu aktiver Bewältigung der Krise sein – im Gegensatz zu Bewältigungsversuchen durch Passivität. In einer Situation, in der destruktive Lösungsversuche wie suizidale Handlungen sehr nahe liegen, geht es darum, Alternativen zu finden. Es geht auch darum, gänzlich neue Wege einzuschlagen, etwas auszuprobieren, was man noch nie ausprobiert hat und unter normalen Bedingungen vielleicht auch nie gewagt hätte. So wird Krise als Chance gesehen.

· Hilfe zu selbständiger Entscheidungs- und kompetenter Handlungsfähigkeit
Das Ziel muss sein, dass der Betroffene seine Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit wieder zurückgewinnt und für sich kreativ einsetzen kann, um mit der aktuellen, aber auch mit möglichen zukünftigen schwierigen Situationen fertig zu werden. Eine Möglichkeit kann auch sein, mehr für sich zu machen z.B. in ärztliche Behandlung oder in Psychotherapie zu gehen. 

Krisenintervention kann ein auf die Krise zeitlich abgestelltes Hilfsangebot sein, aber auch Motivationsarbeit für längerfristige Behandlungskonzepte leisten.

Das Ziel ist also die Unterstützung der eigenen Fähigkeiten des Betroffenen und seiner Umgebung, sich selbst zu helfen.

Die Funktion des Helfers ist die Stützung, das Mitgefühl sowie die Ermutigung, Gefühle von Trauer, Schmerz, Feindseligkeit, Aggression etc. wahrzunehmen und zu zeigen. Dieses Ziel muss kurzfristig erreichbar sein.

Die Mehrzahl der Kriseninterventionen geht außerhalb des professionellen Systems z.B. im Verband der Familie, der Schule, des Betriebes, der Gemeinde etc. durchaus effizient vor sich. Gerade in der Schockphase, in der es darauf ankommt, den Betroffenen nicht alleine zu lassen, ist meist die unmittelbare Umgebung wirkungsvoller und auch leichter in der Lage, präsent zu sein und die Rolle der „stellvertretenden Hoffnung“ nach Cullberg zu übernehmen als das professionelle System, das nicht sofort zur Verfügung stehen kann.

1. Krisenintervention im Umfeld schicksalhafter Ereignisse

Akutphase

· Die Schockphase schließt zeitlich unmittelbar an das schicksalhafte Ereignis an und kann sich von weinigen Stunden bis zu Tagen erstrecken. Die Betroffenen stehen unter Schock, wirken teilweise wie betäubt oder ergehen sich in ziellosen Aktivitäten. Auch die Wahrung gewohnter äußerer Ordnungsmuster bei innerlichem Chaos ist in dieser Phase nichts Außergewöhnliches.

Aus psychologischer Sicht gilt es, Kontaktangebote zu machen, aktiv präsent zu sein und eventuell auch nonverbale Zeichen der Nähe zu setzen, ohne die Betroffenen permanent in Kontaktsituationen zu zwingen.

· Die Reaktionsphase (bis zu einigen Monaten nach dem Ereignis) – hier entladen sich mitunter große Gefühlsausbrüche – oft in Zusammenhang mit der Schuldfrage und zu Recht oder zu Unrecht erfolgen Selbstanklagen. Die Konfrontation mit der Wirklichkeit des Geschehens setzt ein, die Unwiederbringlichkeit des früheren Zustands wird erkannt. Aufgaben der Betreuenden ist es, in dieser Phase zu stützen, Gefühle zuzulassen und zu bestätigen, Informationen und Rückmeldungen über die „Normalität“ des laufenden Prozesses zu geben und gegebenenfalls auch die persönliche Auseinadersetzung mit der Schuldfrage helfend zu begleiten.

Nachsorge

· In der Bearbeitungsphase sollte die Integration des traumatischen Erlebnisses ins Leben der Betroffenen voranschreiten und sich deren Blick allmählich wieder nach vorn und auf eine neue äußere und innere Ordnung richten.

Die Betroffenen sind nach gemeinsamer Reflexion ihrer Situation, der Sichtung der verbliebenen Ressourcen sowie der Klärung der persönlichen Bedeutung des Geschehens wieder schrittweise mit den Erfordernissen des alltäglichen Lebens zu konfrontieren und allmählich in die Eigenverantwortung zu entlassen.

· Im Idealfall gelingt es den Betroffenen sodann, in der abschließenden Neuorientierungsphase das persönliche Selbstwertgefühl wieder aufzurichten und eigenständig neue Wege zu erkunden. Das schicksalhafte Ereignis wird bewusst in das eigene Leben eingebunden und in seinen vielfältigen Auswirkungen gesehen und akzeptiert.

1.1 Unfall mit schwerer Verletzung

1.1.1 Sofortmaßnahmen in der Akutsituation durch den Lehrer

*

Was ist passiert?
Wo ist der Ort des Geschehens?
Wer ist in Gefahr?
Wer ist verletzt?
Welche Verletzungen?


*
Hilfe leisten
Ruhe bewahren und Panik entgegenwirken
Betroffene und gefährdete Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Erste Hilfe leisten


*
Helfer organisieren
          durch
          wann
Rettung
144.........................................................................................
Feuerwehr
122.........................................................................................
Polizei
133.........................................................................................
oder
Euro – Notruf
112.........................................................................................

Schularzt


Psychologe



*
Schulleitung verständigen
          durch
          wann



Direktion
.................................................................................


...............................................................................

*
Sicherstellen, dass die Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers von kompetenter Person verständigt werden.


*
Unfallbericht

1.1.2 Krisenmanagement durch die Schulleitung

1.1.2.1 Situationsklärung mit Dokumentation


Abgeklärt durch:........................................................................................................


Was ist passiert?




Wo? 

Wann? 

Betroffene/Beteiligte


Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen

1.1.2.2 Schulisches Krisenteam einberufen und leiten
            zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 

            und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47

                                                                                                        
	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	                                                                                                                                                                                                                                                         
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


1.1.2.3 Eltern der Betroffenen verständigen

	Durch Schulleitung
	Wann
	Name
	Telefonnummer

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.2.4 Externe Helfer und Experten kontaktieren
	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.2.5 LSR und Schulpartner verständigen

Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	



Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	



Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	



Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


Weitere Lehrerinnen oder Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.3 Mittelfristige Maßnahmen 

Planung durch das Krisenteam


1.1.3.1 Aufarbeitung der Ereignisse



Einzelne Schülerinnen oder einzelne Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrer/Lehrerteam

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.1.3.2 Aktivitäten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	Besuche
	
	
	

	andere Kontakte
	
	
	

	Lernunterlagen
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.4 Längerfristige Maßnahmen

1.1.4.1 Initiativen zur Prävention
Unfallverhütung

Verhalten der Schülerinnen und Schüler
Lehrerverhalten

Bauliche Veränderungen

1.1.4.2 Integration

Aufarbeitung mit den Betroffenen durch externe Helfer.
Integration der behinderten Schülerin oder des behinderten Schülers

in die Klasse

Bauliche Veränderungen

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.1.5 Rückmeldungen 

Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.1.6 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


1.2 Unfall mit tödlichem Ausgang

1.2.1 Sofortmaßnahmen in der Akutsituation durch die Lehrerin

oder den Lehrer

*

Was ist passiert?
Wo ist der Ort des Geschehens?
Wer ist in Gefahr?
Wer ist verletzt?
Welche Verletzungen?


*
Hilfe leisten
Ruhe bewahren und Panik entgegenwirken
Betroffene und gefährdete Personen aus dem Gefahrenbereich bringen
Erste Hilfe leisten


*
Helfer organisieren
          durch
          wann
Rettung
144.........................................................................................
Feuerwehr
122.........................................................................................
Polizei
133.........................................................................................
oder
Euro – Notruf
112.........................................................................................

Schularzt


Psychologe



*
Schulleitung verständigen
          durch
          wann



Direktion
02622/23847.................................................................................


                     ...............................................................................

*
Sicherstellen, dass die Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers von kompetenter Person verständigt werden.


*
Unfallbericht

1.2.2 Krisenmanagement durch die Schulleitung




 unmittelbar nach bekannt werden des Ereignisses

1.2.2.1 Situationsklärung mit Dokumentation


Abgeklärt durch:........................................................................................................


Was ist passiert?



Wo? 

Wann? 


Betroffene/Beteiligte



Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen


1.2.2.2 Schulisches Krisenteam einberufen und leiten
   zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 


   und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


1.2.2.3 Eltern der Betroffenen verständigen

	Durch Schulleitung
	wann
	Name
	Telefonnummer

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.2.4 Externe Helfer und Experten kontaktieren
	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.2.5 LSR und Schulpartner verständigen
     Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


     Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


     Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


   Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.3 Mittelfristige Maßnahmen 

             Planung durch das Krisenteam


1.2.3.1 Aufarbeitung der Ereignisse



Einzelne Schülerinnen und Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerin oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.2.3.2 Aktivitäten
	Welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	Trauerrituale
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Beerdigung
	
	
	

	Gottesdienst
	
	
	

	Abschluss
	
	
	

	
	
	
	


1.2.4 Längerfristige Maßnahmen

1.2.4.1 Initiativen zur Prävention
Unfallverhütung

Verhalten der Schülerinnen und Schüler

Verhalten von Lehrerinnen und Lehrer
Bauliche Veränderungen

1.2.4.2 Projekte

Themenzentriertes Aufarbeiten

	Welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.2.5 Rückmeldungen 

             Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.2.6 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


1.3 Schüler außerhalb der Schule verstorben

1.3.1 Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem Klassenvorstand


 unmittelbar nach bekannt werden des Ereignisses

1.3.1.1 Schulisches Krisenteam einberufen und leiten
zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 


und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	 
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


1.3.1.2 Externe Helfer und Experten kontaktieren

	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.1.3 LSR und Schulpartner verständigen
    Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420 

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at 
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


     Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


    Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.2 Mittelfristige Maßnahmen 

             Planung durch das Krisenteam


1.3.2.1 Aufarbeitung der Ereignisse


    Einzelne Schülerinnen und Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerin oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.3.2.2 Aktivitäten
	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	Trauerrituale
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Beerdigung
	
	
	

	Gottesdienst
	
	
	

	Abschlussritual
	
	
	

	
	
	
	


1.3.3 Längerfristige Maßnahmen

1.3.3.1 Themenzentrierte Aufarbeitung
Themen: Trauer – Tod

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.4 Rückmeldungen 

Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.3.5 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


1.4 Gewaltdelikt in der Schule
1.4.1  Sofortmaßnahmen in der Akutsituation durch die Lehrerin 
     oder den Lehrer
· Eigenen Schock überwinden


„kühlen Kopf“ und Ruhe bewahren

· Überblick gewinnen
Was ist passiert? 
Wer ist in Gefahr?

· Betroffene/Gefährdete
Betroffene/ Gefährdete aus dem Gefahrenbereich schicken
Panikhandlungen entgegenwirken

· Erste Hilfe leisten
Erste Hilfe leisten
Ruhe bewahren und Panik entgegenwirken


· Helfer organisieren
durch
wann


Rettung
144.........................................................................................
Feuerwehr
122.........................................................................................
Polizei
133.........................................................................................
oder
Euro – Notruf
112.........................................................................................

Schularzt

Psychologe



· Schulleitung verständigen
durch
wann


Direktion
02622/23847     .................................................................................







                          .................................................................................

· Sicherstellen, dass die Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers von kompetenter Person verständigt wurden.


· Spuren erhalten!

1.4.2 Krisenmanagement durch die Schulleitung

unmittelbar nach bekannt werden des Ereignisses

1.4.2.1 Situationsklärung mit Dokumentation


Abgeklärt durch:........................................................................................................


Was ist passiert?



Wo? 

Wann? 

  Betroffene/Beteiligte


  Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen

1.4.2.2. Schulisches Krisenteam einberufen und leiten

zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 

und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	 
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


1.4.2.3 Eltern der Betroffenen verständigen
	Durch Schulleitung
	wann
	Name
	Telefonnummer

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4.2.4 Externe Helfer und Experten kontaktieren
	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4.2.5 LSR und Schulpartner verständigen

     Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


     Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


    Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4.3 Mittelfristige Maßnahmen 

Planung durch das Krisenteam


1.4.3.1 Aufarbeitung der Ereignisse


   Einzelne Schülerinnen und Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerin oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.4.3.2 Aktivitäten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4.4 Längerfristige Maßnahmen

1.4.4.1 Initiativen zur Prävention


“Wohlfühlschule“ - Medienpaket zur 
Prävention der Jugendkriminalität


MinR Dr. Harald Aigner
Bundesministerium für Bildung
Abteilung V/4d
1010 Wien, Freyung 1
Tel.: 01/53120-2581
e-mail: harald.aigner@bmbwk.gv.at


1.4.4.2 Themenzentrierte Aufarbeitung 

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.4.5 Rückmeldungen 

                  Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.4.6 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


1.5 Krise in der Region


Achtung Unterschied zwischen einer medial vermittelten und tatsächlich erleb- ten Katastrophe!

1.5.1 Krisenmanagement durch die Schulleitung

            unmittelbar nach bekannt werden des Ereignisses

1.5.1.1 Situationsklärung mit Dokumentation


Abgeklärt durch:........................................................................................................


Was ist passiert?




Wo? 

Wann? 

Betroffene/Beteiligte


 Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen
1.5.1.2 Schulisches Krisenteam einberufen und leiten
zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 


und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


1.5.1.3  Abschirmen der Schülerinnen und Schüler  vor unsensiblen 
        Reportern

	
	Name
	Telefonnummer
	verständigt am

	Polizeiliche Hilfe
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.1.4 Externe Helfer und Experten kontaktieren
	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.1.5 LSR und Schulpartner verständigen

Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


     Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.2 Mittelfristige Maßnahmen 




Planung durch das Krisenteam

1.5.2.1 Aufarbeitung der Ereignisse


Keine Überversorgung!


Ziele: 


Information (sachlich, verständlich und ausgewogen)


Sicherheit und Struktur geben


Ausdrücken von Gefühlen




Klassen
	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerinnen oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Wer braucht zusätzliche Betreuung?

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.5.2.2 Aktivitäten
	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.3 Längerfristige Maßnahmen

1.5.3.1 Themenbezogene Aufarbeitung




1.5.3.2 Beobachtung und Hilfe anbieten
Auffälliges Schülerverhalten, das im Zusammenhang mit dem zurückliegendem Ereignis stehen könnte

Externe Helfer

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.5.4 Rückmeldungen 

           Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.5.5 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


1.6 Traumatisierung durch mediale 
 Berichterstattung
Achtung Unterschied zwischen einer medial vermittelten 

und tatsächlich erlebten Katastrophe!

Auszüge aus den Hinweisen zum Umgang mit kritischen Situationen, Kurznotizen zum Katastrophenereignis und den pädagogisch-psychologischen Folgerungen für den Umgang mit Kindern/Jugendlichen

MinRat Mag.DDr. Franz Sedlak, Leiter der Abt. Schulpsychologie-Bildungsberatung im BMBWK,

Auszüge aus den Hinweisen zum Umgang mit kritischen Situationen,

Kurznotizen zum Katastrophenereignis und den pädagogisch-psychologischen Folgerungen für den Umgang mit Kindern/Jugendlichen

Die Betroffenheit durch die mediale Berichterstattung ist durch die Fernsehbilder 

aus dem Irak und zuvor von den Terroranschlägen auf das World-Trade-Centers auch in den Schulen deutlich spürbar. Die Seilbahnkatastrophe in Kaprun hat nicht nur die direkt Betroffenen traumatisiert, deren Klassenkameraden, Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die jungen Medienkonsumenten.

Zwar erleiden sie keinen Schock wie die direkt erfassten Menschen, doch kann das

Übersteigen der Verarbeitungsmöglichkeit dazu führen, dass diese Ereignisse mental nicht bewältigt werden.

Die Belastung ergibt sich aus mehreren Umständen. Durch die Medien sind die Jugendlichen Zeugen von ungewöhnlichen Todesarten geworden, sie haben die Verzweiflung und Panik von Menschen im TV gehört und gesehen, das Ausmaß der Gewalt war ungeheuerlich, ebenso ist die Unerwartetheit der Ereignisse – der Einbruch in den Alltag.

Die Art der Katastrophe ist eine weitere Verunsicherungsbelastung. Es handelt sich nicht um eine Naturkatastrophe, sondern um eine menschliche und technisch verursachte. Die Jugendlichen haben zwar nicht das Unglück direkt miterlebt, aber die indirekte traumatische Belastung und die kollektive, d.h. so viele Menschen gleichzeitig betreffende Katastrophe wirken sich nicht minder störend aus.

Es gilt, die Belastungssituation nicht zu unterschätzen, aber auch nicht aufzuheizen.

Die persönliche Befindlichkeit der Jugendlichen vor und während der Ereignis-Wahrnehmung ist zu berücksichtigen. Jugendliche mit einem guten sozialen Netz und einer starken inneren Ausgeglichenheit werden Situationen eher meistern als solche mit einer latenten oder schon manifestierten Unsicherheit.

Die Folgen einer traumatischen Erfahrung können weitreichend sein:

Von Konzentrations-, Schlafstörungen bis hin zu vegetativen Störungen. 

Das Erleben der Hilflosigkeit (keine Kontrolle über die Außenwelt besitzen) kann

eine No-future-Mentalität noch verstärken.

Je näher man der Bedrohung ist, je unerwarteter sie ist, je länger sie dauert, je mehr Beziehung man zu Opfern bzw. Tätern hat, umso größer ist das Ausmaß der Belastung.

1.6.1 Was Lehrerinnen, Lehrer und Eltern tun können

	Informieren
	Keinesfalls kann und soll man die Berichte von den Jugendlichen fernhalten. Die Ängste und Befürchtungen 

müssen ernstgenommen werden.

Wichtig ist die innere Stabilisierung durch entlastende Gespräche. Die vorher benötigte Information über den Hergang und den Tatbestand muss immer unter Bedachtnahme des Alters und der Aufnahmekapazität der Jugendlichen erfolgen. Daher nur solche und so viel Information und Details, dass sie verarbeitet werden können!

Die beste Hilfe besteht im sachlichen, verständlichen, ausgewogenen Informieren, wobei auch das Positive nicht unter den Tisch fallen darf! 

	Miteinander

reden
	Es ist besonders wichtig, die durch das Ereignis bewirkten Gefühle zur Sprache zu bringen.

Wenn das gelingt, dann kann man sie besser handhaben; dann fühlt man sich auch nicht mehr allein, sondern in einer Gemeinschaft mit den anderen.

	Wer?
	Das Gespräch über das Geschehene darf niemals aufgezwungen werden und ist nur in einer Atmosphäre des Vertrauens gegenüber einem Lehrer / einer Lehrerin

möglich. Natürlich spielt auch die fachliche Kompetenz

und die Bereitschaft der Lehrkraft eine große Rolle.

	Was?
	Jugendliche verstehen, wenn etwas Schreckliches passiert ist. 

Neben der korrekten, ausgewogenen Sachinformation 

muss man ihnen helfen, damit die drei „Krisenmacher“ – die Gefühle der Hilflosigkeit, Haltlosigkeit und Hoffnungslosigkeit nicht ausufern.

Jeder hat das Recht auf Optimismus und auf Zukunft. 

Man sollte aufzeigen: Die Hilflosigkeit war anfangs da, aber jetzt wird viel unternommen, auch in Zukunft kann man Krisenpläne ausarbeiten, Schutzmaßnahmen verstärken, etwas für den Frieden tun. Das Gefühl ohne Halt zu sein, allein,  wird in der Welt aufgehoben durch gegenseitige Hilfsaktionen, Demonstrationen, Solidaritätskungaben, 

Auch die Hoffnungslosigkeit kann gebremst werden: Immer wieder hat es in der Menschheitsgeschichte menschlich und anders verursachte Katastrophen gegeben und immer haben die Menschen den Weg aus der Krise geschafft. 


Impulsbroschüren des BMBWK – Schulspsychologie - Bildungsberatung: 

„Erkennen, Beurteilen, Handeln!“, „Das Leben ist wertvoll!“, 

„Die sieben Säulen der Zukunft. Psychologischer Umgang mit Trauma und Terrorangst – Konstruktive Zukunftsgestaltung“ 

Seminar-Video: „Wie redet man mit Kindern nach Terrorberichten im Fernsehen?“ 

1.6.2 Aufarbeitung in der Schule

In welchem Gegenstand wird darüber gesprochen? 

Keine Überversorgung!

	Klasse
	Gegenstand/ wer
	was
	wann

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ziele:

Information (sachlich, verständlich und ausgewogen)

Sicherheit und Struktur geben

Ausdrücken von Gefühlen



Wer braucht zusätzliche Betreuung?

	Klasse
	Gegenstand/ wer
	was
	wann

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Eventuell Experten einladen:

1.6.3 Rückmeldungen 

       (Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...)

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Sexueller Missbrauch

2.1. Mögliche Anzeichen eines 
sexuellen Missbrauchs

· Müdigkeit (durch Schlafstörungen)

· Schulleistungsstörungen (Konzentrationsschwäche, mangelnde Aufmerksamkeitsspanne)

· generell herabgesetzte Leistungsfähigkeit

· Essstörungen

· plötzliche Verhaltensänderungen

· auffallendes Benehmen beim Umgang mit körperlicher Nähe (Distanzlosigkeit)

· vermehrt aggressive Verhaltensweise

· sexualisierte Sprache

· unerklärliche Ängste

· Zwänge (Reinlichkeitszwang)

· Vernachlässigung des Äußeren

· Flucht in eine Phantasiewelt

· Selbstzerstörung

· Depression

· Stimmungswechsel

2.2. Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers 


Abhängig vom Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs

2.2.1 Lehrerin oder Lehrer hat Verdacht auf sexuellen Miss
 brauch

Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers – kurzfristig

· Auf Hinweise achten (siehe 2.1)

· Unterstützung suchen bei Kollegeninnen und Kollegen, internen und externen Helfern

· Verdacht erhärten
Gedächtnisprotokoll anlegen

· Gespräche mit der Schülerin oder dem Schüler führen

· Schulleitung informieren
Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers - mittel- und langfristig
· Mit der Schülerin oder dem Schüler in Kontakt bleiben

· In Absprache mit dem Kriseninterventionsteam weitere 
Beratungsstellen anbieten (siehe 2.3.4 interne und externe Helfer)

· Teilnahme an Helferkonferenzen

2.2.2 Andere Schülerinnen oder Schüler berichten über 

 sexuellen Missbrauch 

Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers – kurzfristig

· Unterstützung suchen bei Kolleginnen und Kollegen, internen und externen Helfern

· Verdacht erhärten
Gedächtnisprotokoll anlegen

· Gespräche mit der Schülerin oder dem Schüler führen

· Schulleitung informieren
Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers - mittel- und langfristig
· Mit der Schülerin oder dem Schüler in Kontakt bleiben

· In Absprache mit dem Kriseninterventionsteam weitere 
Beratungsstellen anbieten (siehe 2.3.4 interne und externe Helfer)

Teilnahme an Helferkonferenzen

2.2.3 Schüler selbst berichtet über sexuellen Missbrauch 

Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers – kurzfristig
· Der Schülerin oder dem Schüler glauben
· Unterstützung suchen bei Kolleginnen und Kollegen, internen und externen Helfern

· Gedächtnisprotokoll anlegen

· Schulleitung informieren
Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers - mittel- und langfristig
· Mit der Schülerin oder dem Schüler in Kontakt bleiben

· In Absprache mit dem Kriseninterventionsteam weitere 

     Beratungsstellen anbieten (siehe 2.3.4 interne und externe Helfer)

· Teilnahme an Helferkonferenzen
2.3. Krisenmanagement durch die Schulleitung



    unmittelbar nach bekannt werden des Ereignisses

2.3.1 Situationsklärung mit Dokumentation

Verständigung erfolgte durch  ..................................................................................

Was ist passiert?




Betroffene/Beteiligte


Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen

2.3.2 Schulisches Krisenteam einberufen und leiten

zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen 

und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit 
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


2.3.3 Kontaktaufnahme mit der 
Jugendwohlfahrtsbehörde

	k Jugendwohlfahrtsabteilung des Landes NÖ
	02742/90005-16431

	Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Baden
	02252/9025-22651

	Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Mödling
	02236/9025-34651

	Jugendamt der BH Neunkirchen
	02635/9025-35651

	Jugendamt der BH Wiener Neustadt
	02622/9025-41651

	Jugendamt des Magistrats Wiener Neustadt
	02622/373-300


2.3.4 Externe Helfer und Experten kontaktieren
	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	NÖ Kinder- u. Jugend-

anwaltschaft/Baden
	02252/9025-22664
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt

(Kinderabteilung bzw. –ambulanz)
	02622/321-0
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	Kriminalpolizeilicher 

Beratungsdienst
	01/71140-303130
	

	andere Hilfen
	Krisen- u. Beratungs- zentrum Wr. Neustadt „Kidsnest“ und

Kinderschutzzentrum d. NÖ Kinderfreunde
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	Sexualberatungsstelle

„Auftrieb“ Wr.Neustadt
	02622/27777
	

	
	Kinderschutzzentrum

(„Die Möwe“) Neunkirchen
	02635/66664
	

	
	Kinderschutzzentrum

(„Die Möwe“) Wien
	01/5321515
	

	
	Interventionsstelle NÖ

geg. familiäre Gewalt an Frauen u. Kindern
	02742/31966
	

	
	Frauenhaus Mödling
	02236/46549
	

	
	Frauenhaus Neunkirchen
	02635/68971
	

	
	Verein „Wendepunkt“

Frauenberatung Wiener Neustadt
	02622/82596
	

	Krisenstellen mit

Unterbringungs-

möglichkeit
	Krisen- u. Beratungs- zentrum Wr. Neustadt „Kidsnest“ und

Kinderschutzzentrum d. NÖ Kinderfreunde
	02622/66980
	

	
	NÖ Heilpädagogi- sches Zentrum

Hinterbrühl
	02236/22673
	


2.3.5 LSR und Schulpartner verständigen
     Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	Doris Burda SD2
	
	
	

	
	Andrea Denk SB1B
	
	
	

	
	Andrea Wahlander SB2
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


    Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


     Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.3.6 Mittelfristige Maßnahmen 

           Planung durch das Krisenteam


2.3.6.1 Aufarbeitung der Ereignisse


   Einzelne Schülerinnen und Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerinnen oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.3.6.2 Aktivitäten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.3.7 Längerfristige Maßnahmen

2.3.7.1 Themenzentrierte Aufarbeitung

Themen: Projekt „Nein-sagen lernen“, Selbstverteidigungskurs

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.3.8 Rückmeldungen 

                  Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.3.9 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


3. Essstörungen

3.1. Esssucht


	Anzeichen:

· mind. 2 Heißhungerattacken pro Woche über mind. 6 Monate

· danach: schlechtes Gewissen

· übermäßig schnelles Essen, Schlingen

· essen ohne Hungergefühl

· allein essen aus Scham

Folgeschäden:

· Überbelastung des Herzens, der Gelenke und Wirbelsäule

· etc.



	Was muss die Lehrerin oder der Lehrer tun?

· den Fall mit dem Schularzt besprechen

· Erziehungsberechtigte verständigen und zur Behandlung der Krankheit auffordern

· Wenn die Erziehungsberechtigten uneinsichtig sind, Direktion einschalten, die die Jugendwohlfahrtsbehörde verständigt 



	Was darf die Lehrerin oder der Lehrer zusätzlich tun?

· Beratungsstellen empfehlen




3.2. Magersucht

	Anzeichen:

· Gewichtsverlust von 20 %vom Ausgangsgewicht innerhalb kurzer Zeit, ca. 3 - 4   Monate, Gewichtsverlust ist selbst herbeigeführt z.B. durch streng kontrollierte und eingeschränkte Nahrungsaufnahme (Vermeidung hochkalorischer Speisen), übertriebene körperliche Aktivität oder selbst induziertes Erbrechen oder Abführen

· ständiges, übertriebenes gedankliches Kreisen um Nahrung und Körperschema 

· Perfektionismus  

· Hyperaktivität 

· Körperschemastörungen: Magersüchtige fühlen sich bei einem bereits vorhandenen Untergewicht dick 

· extreme Angst vor Gewichtszunahme    

· fehlende Krankheitseinsicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



	Was muss die Lehrerin oder der Lehrer tun?

· den Fall mit dem Schularzt besprechen

· Erziehungsberechtigte verständigen und zur Behandlung der Krankheit auffordern

· Wenn die Erziehungsberechtigten uneinsichtig sind, Direktion einschalten, die die Jugendwohlfahrtsbehörde verständigt 



	Was darf die Lehrerin oder der Lehrer zusätzlich tun?

· Beratungsstellen empfehlen 



	Was darf die Lehrerin oder der Lehrer auf keinen Fall tun?

· Die Schülerin oder den Schüler zum Essen zwingen




3.3 Bulimie

	Anzeichen:

· Mindestens 2 Essattacken pro Woche über mind. 2 Monate hinweg.

· selbst induziertes Erbrechen, Medikamentenmissbrauch (Abführmittel, Entwässerungstabletten und / oder übermäßige körperliche Aktivität  

· andauernde Beschäftigung mit Figur und Gewicht

· krankhafte Furcht davor, dick zu werden, sehr niedrig definierte Gewichtsgrenze

· angeschwollene Speicheldrüsen, Zahnschmelzschäden

· etc.



	Was muss die Lehrerin oder der Lehrer tun?

· den Fall mit dem Schularzt besprechen

· Erziehungsberechtigte verständigen und zur Behandlung der Krankheit auffordern

· Wenn die Erziehungsberechtigten uneinsichtig sind, Direktion einschalten, die die Jugendwohlfahrtsbehörde verständigt 



	Was darf die Lehrerin oder der Lehrer zusätzlich tun?

· Beratungsstellen empfehlen 



	Was darf die Lehrerin oder der Lehrer auf keinen Fall tun?

· Die Schülerin oder den Schüler zum Essen zwingen




3.4. Anlaufstellen

Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Einrichtungen

Jugendämter

	Telefonische Auskünfte:

· Info-Hotline des Zentrums für Essstörungen

           Mo 18.00–21.00

           Tel.: 01/710 34 70

· „Rat auf Draht“ (ORF)

           Kinder und Jugendhotline

           rund um die Uhr, anonym und kostenlos

           Tel.: 147

· Hilfe bei Essstörungen

Frauengesundheitszentrum

     Mo–Do 12–17.00

     Tel.: 0800/201120 zum Nulltarif



	Raum Wiener Neustadt:

· „Auftrieb“, Verein zur Förderung ganzheitlicher 

     Jugend-,  Kultur- und Sozialarbeit

           Grazer Str. 90 / Hauptplatz 24

           2700 Wiener Neustadt

           Tel.: 02622/613 38

           Handy: 0699/116698 56



	Raum Mödling:

· „So what“, Beratungsstelle für Menschen mit Essstörungen

           Bahnstr. 4/201

           2340 Mödling

           Tel.: 02236/48 773




	Jugendabteilungen/Jugendämter:

Jugendwohlfahrtsabteilung des Landes NÖ


02742/90005-16431

Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Baden

02252/9025-22651

Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Mödling

02236/9025-34651

Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen
02635/9025-35651

Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt
02622/9025-41651

Jugendamt des Magistrats Wiener Neustadt


02622/373-300

     


4. Schwangerschaft

4.1. Erkennungsmerkmale der Schwangerschaft

Körperliche Kennzeichen:

Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gewichtszunahme, Schwindelgefühl, Übelkeit, Kreislaufschwäche und Schwindelgefühle, 

Kennzeichen auf der Verhaltensebene:

Änderung im Essverhalten, Erbrechen, Änderung der Alltagsgewohnheiten, Abwendung von Freunden, Familie und Interessen, Konzentrations- und Leistungsschwankungen, Änderung der sozialen Stellung im Klassenverband, erhöhte Reizbarkeit, häufiges Fernbleiben vom Unterricht, Abbruch der Schule, allgemeines Leistungsversagen, Schulschwänzen

Kennzeichen auf der Erlebnisebene

Unangemessene Befürchtungen, Angst vor körperlicher Berührung, große Empfindsamkeit, erhöhte Reizbarkeit und Stimmungslabilität, niedergedrückte, traurige und unglückliche Stimmung oder mürrisches, übellauniges Verhalten. 

4.2. Umgang mit einer schwangeren Schülerin

· Sofortiges Gespräch mit der Schülerin (zuhören, beraten und ermutigen)

· Errichten einer tragfähigen Beziehung (selbst auch Betroffenheit zeigen). Die Schülerin soll die Möglichkeit haben, ihre Ängste, Verzweiflung und Schuldgefühle auszudrücken

· Frage nach dem körperlichen Wohlbefinden (Übelkeit, Erbrechen, ...)

· Erleichterung der belastenden Situation herbeiführen: 


Gespräch mit den Eltern führen, 


Hilfsorganisationen vorstellen


Eventuell Einbeziehung des schulpsychologischen Dienstes

· Eigene Kräfte der Schülerin mobilisieren um Lösungsmöglichkeiten zu versuchen – „Hilfe zur Selbsthilfe“ – „Hilfe zu aktiver Bewältigung“

· Hilfe zu selbständiger Entscheidungs- und kompetenter Handlungsfähigkeit

· Schülerin soll ein positives neues Lebensgefühl entwickeln können

· Absprache treffen wie die weitere Vorgangsweise stattfindet

4.3. Situationsbeschreibung:

4.3.1 Lehrerin oder Lehrer bemerken Schwangerschaft

	Alter der Schülerin 
	eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	
	nicht eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	Eltern
	wissen Bescheid
 FORMCHECKBOX 

sind einverstanden
 FORMCHECKBOX 



sind nicht einverstanden
 FORMCHECKBOX 


	
	wissen nicht Bescheid
 FORMCHECKBOX 


	Vater des Kindes
	steht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	
	steht nicht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	S will Schule beenden
	ja
 FORMCHECKBOX 


	
	nein
 FORMCHECKBOX 


	Geburtstermin
	Datum


Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers (KV):

	Gespräch mit der Schülerin
	

	
Situationsklärung 
	

	
Wohlbefinden der Schülerin
	

	
Studienplan
	

	
Praktikum
	

	
Angebot von Hilfsorganisationen
	

	Gespräch mit den Eltern?
	

	Info des Dir.
	

	Info der Klassenlehrerinnen und -lehrer
	

	Info der Klasse
	


4.3.2 Schülerin meldet selbst die Schwangerschaft

	Alter der Schülerin
	eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	
	nicht eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	Eltern
	wissen Bescheid
 FORMCHECKBOX 

sind einverstanden
 FORMCHECKBOX 



sind nicht einverstanden
 FORMCHECKBOX 


	
	wissen nicht Bescheid
 FORMCHECKBOX 



	Vater des Kindes
	steht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	
	steht nicht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	S will Schule beenden
	 ja
 FORMCHECKBOX 


	
	nein
 FORMCHECKBOX 


	Geburtstermin
	Datum


Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers (KV)

	Gespräch mit der Schülerin
	

	
Situationsklärung 
	

	
Wohlbefinden der Schülerin
	

	
Studienplan
	

	
Praktikum
	

	
Angebot von Hilfsorganisationen
	

	Gespräch mit den Eltern?
	

	Info des Dir.
	

	Info der Klassenlehrerinnen und -lehrer
	

	Info der Klasse
	


4.3.3 Schülerin will das Kind
	Alter der Schülerin 
	eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	
	nicht eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	Eltern
	wissen Bescheid
 FORMCHECKBOX 

sind einverstanden
 FORMCHECKBOX 



sind nicht einverstanden
 FORMCHECKBOX 


	
	wissen nicht Bescheid
 FORMCHECKBOX 



	Vater des Kindes
	steht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	
	steht nicht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	S will Schule beenden
	ja
 FORMCHECKBOX 


	
	nein
 FORMCHECKBOX 


	Geburtstermin
	Datum


Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers (KV)

	Gespräch mit der Schülerin
	

	
Situationsklärung 
	

	
Wohlbefinden der Schülerin
	

	
Studienplan
	

	
Praktikum
	

	
Angebot von Hilfsorganisationen
	

	Gespräch mit den Eltern?
	

	Info des Dir.
	

	Info der Klassenlehrerinnen und -lehrer
	

	Info der Klasse
	


4.3.4 Schülerin will das Kind nicht 

	Alter der Schülerin 
	eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	
	nicht eigenberechtigt
 FORMCHECKBOX 


	Eltern
	wissen Bescheid
 FORMCHECKBOX 

sind einverstanden
 FORMCHECKBOX 



sind nicht einverstanden
 FORMCHECKBOX 


	
	wissen nicht Bescheid
 FORMCHECKBOX 



	Vater des Kindes
	steht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	
	steht nicht zu ihr
 FORMCHECKBOX 


	Stadium der Schwangerschaft
	Schwangerschaftswoche


Vorgehensweise der Lehrerin oder des Lehrers (KV)

	Gespräch mit der Schülerin
	

	
Situationsklärung 
	

	
Angebot von alternativen Lösungen


Adoption, Anonyme Geburt, 
Babyklappe


	

	
Wohlbefinden der Schülerin
	

	
Praktikum nachholen
	

	
Angebot von Hilfsorganisationen
	

	Gespräch mit den Eltern?
	

	Info des Dir.
	


4.4. Wichtige Kontaktadressen

	Institution bzw. Name
	Telefon – Internet
	Öffnungszeiten

	„Auftrieb“

Verein Jugend und Kultur Wiener Neustadt
Jugendinfo, Service und Beratungsstelle 

2700 Wiener Neustadt

Neunkirchner Straße 65
	Tel.: (02622) 277 77, 

        (0676) 428 67 77

Fax: (02621) 277 77

E-Mail: 

auftrieb@jugendundkultur.at

Internet: 

www.jugendundkultur.at
	Montag–Donnerstag 

13:00–19:00  

und nach Vereinbarung



	A. ö. Krankenhaus Wr. Neustadt – Geburtshilfliche Abteilung

2700 Wiener Neustadt

Corvinusring 3–5

Vorstand Geburtshilfl. Abteilung: 
Prim. Dr. Christian Gamper
	Tel.: (02622) 321
	Montag–Donnerstag 

08:00–16:00

Freitag 08:00–14:00

	Jugendamt Wiener Neustadt 

2700 Wiener Neustadt
Hauptplatz 1

Ansprechpartner: Herr Dipl.-Soz. Hausner
	Tel.: (02622) 373-719


	

	Aktion Leben - Schwangerenberatung

Dorotheergasse 6–8

1010 Wien

Ansprechpartner: Mag. Sampt
	Tel.: (01) 512 52 21

Internet: www.aktionleben.at


	

	Familienservice des Bundesministeriums 

für Familien
	Tel.: 0800/24 02 62 (gebührenfrei)
Internet: familie
	Montag – Freitag

8:00 – 16:00

	RAT auf DRAHT – 

Es bleibt unter uns!
	Tel: 147 
E-Mail: Rataufdraht
	Rund um die Uhr, gratis aus ganz Ö, ohne Vorwahl,

ACHTUNG: 

Falls besetzt ist, bitte einfach öfter probieren. Es stehen acht Leitungen und 4 Mitarbeiter/innen zur Verfügung; da man sich aber sehr viel Zeit nimmt, kann es zu Wartezeiten kommen.


	Freiraum 

Wiener Straße 4/9
2620 Neunkirchen
	Tel: 02635/61125 
E-Mail: freiraumfrauen
E-Mail: frauenberatungsstelle
	

	Wendepunkt
Raugasse 16
2700 Wr. Neustadt
	Tel: 02622/82596 
E-Mail: wendepunkt
	

	Stützpunkt UNDINE 

Schwartzstraße 50
2500 BH Baden
	Tel: 02252/9025-406 
E-Mail: stuetzpunktundine
E-Mail: undine
	

	Krisenhilfe für junge Mütter des Amtes für Jugend und Familie (Wien):
	Internet: www.wien.gv.at


	Vorübergehende Wohnmöglichkeit mit Betreuung für jüngere Mütter mit sozialen Problemen in akuten Krisensituationen. Auskünfte:
SozialarbeiterInnen in den Regionalstellen des Amtes für Jugend und Familie - Soziale Arbeit mit Familien

	Das Land Niederösterreich, 

Abteilung Familienreferat
	Tel: 02742 / 9005 - 13 468, 13 256
Internet: noel
	

	Frauenreferat
	Tel: 02742 / 9005 - 12 786
Internet: noel
	Informationen über die Förderungen


	Ambulatorium am Fleischmarkt Fleischmarkt 26, 1010 Wien
	Rund um die Uhr-Hotline 

01 / 512 96 31 
Internet: asfleischmarkt
	Schwangerenhilfe und Sexualmedizin 


	4.5 Informationsblatt für 
(werdende) Mütter und Väter

                                                  Zuständig: Jugendamt
                                                  Diplomsozialarbeiter/innen
                                                  Baumkirchner Ring 4, 2. Stock
                                                 Tel: 02622 / 373 - 297-300, 438


	Die Geburt eines Kindes ist ein freudiges und einschneidendes Ereignis, aber auch mit einigen Formalitäten verbunden. Dieses Informationsblatt soll Ihnen als Wegweiser bei den wichtigsten Erledigungen für Sie und Ihr Kind dienen. 

Mutter-Kind-Pass

Lassen Sie alle im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen Untersuchungen durchführen. So gewährleisten Sie eine lückenlose medizinische Betreuung und haben nach Vollendung des 1. Lebensjahres Anspruch auf den Mutter-Kind-Pass-Bonus von € 145,35.

Zu verständigen sind

Verständigen Sie Ihren Klassenvorstand/Direktor von der Schwangerschaft. Erst mit der nachweislichen Verständigung beginnen die Rechte der werdenden Mutter (Mutterschutz). Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Arbeitsmarktservice, der Arbeiterkammer, der Gewerkschaft oder beim Dienstgeber.

Während der Schutzfrist (8 Wochen vor und nach der Geburt) besteht absolutes Beschäftigungsverbot. Um das Wochengeld zu beziehen, senden Sie vor Beginn der Schutzfrist folgende Unterlagen an die Krankenkasse:

· Arztbestätigung über Beginn der Schutzfrist 

· Arbeits- und Lohnbestätigung des Dienstgebers

Spätestens in der 12. Woche vor dem errechneten Geburtstermin müssen Sie dem Dienstgeber eine ärztliche Bestätigung über den Beginn der Schutzfrist vorlegen.

Nach der Geburt ist der Krankenkasse eine

· Aufenthaltsbescheinigung des Krankenhauses und eine 

· Geburtsbestätigung des Standesamtes zu übermitteln.

Das Antragsformular für Leistungen nach dem Karenzgeldgesetz erhalten Sie mit der letzten Abrechnung des Wochengeldes.

Geburtsvorbereitung

Wollen Sie sich bewusst auf die Geburt vorbereiten, so haben Sie die Möglichkeit die Schwangerschaftsbetreuung im Krankenhaus zu besuchen. Angeboten werden Geburtsvorbereitungs- und Gymnastikkurse. Wenden Sie sich an die Geburtshilfeabteilung des Krankenhauses, Sekretariat, Tel. 321-2446

Säuglingswäschepaket der Gemeinde

Beim Jugendamt der Stadt Wiener Neustadt können Sie sich für das Säuglingswäschepaket anmelden. Voraussetzungen sind: Österreichische Staatsbürgerschaft eines Elternteiles, Hauptwohnsitz in Wr. Neustadt (Vorlage des Staatsbürgerschaftsnachweises und Meldezettels). Das Wäschepaket wird Ihnen nach der Geburt im Krankenhaus überreicht. Falls Sie die rechtzeitige Anmeldung versäumen, erhalten Sie das Wäschepaket unter zusätzlicher Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes auch noch im nachhinein beim Jugendamt.
Bei regelmäßigem Besuch der Mutterberatung erhalten Sie nach sechs Monaten ein zweites Wäschepaket.

Mutterberatung

Die Stadt Wiener Neustadt unterhält sechs Mutterberatungsstellen, die mit einem Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und einer Dipl. Sozialarbeiterin besetzt sind. Das Mutterberatungsteam berät Sie gerne bezüglich Entwicklung, Ernährung, Pflege und Erziehung Ihres Kindes sowie der Vorbeugung von Krankheiten.

Formalitäten nach der Geburt

Die Geburtsurkunde wird vom Standesamt, wo das Kind geboren wurde, ausgestellt. Bei unehelichen Kindern sind Geburtsurkunden, Staatsbürgerschaftsnachweis und Meldezettel der Mutter, eventuell Scheidungsurteil vorzulegen; bei ehelichen Kindern Heiratsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweise und Meldezettel der Eltern.

Mit der Geburtsurkunde melden Sie Ihr Kind beim Meldeamt an. Weiters können Sie den NÖ. Familienpass beim Sozialamt (Baumkirchnerring 4) beantragen.

Beim Finanzamt sind folgende Anträge zu stellen: 

· Familienbeihilfe (bei behindertem Kind – erhöhte Familienbeihilfe): Geburtsurkunde des Kindes, Meldezettel des Kindes und Antragstellers, Antragsformular. Vorrangig hat die Mutter Beihilfenanspruch! 

· Mutter-Kind-Pass-Bonus: € 145,35 wenn das Kind das 1. Lebensjahr vollendet hat und alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt wurden. 

· Kleinkindbeihilfe: Für Personen, die nicht erwerbstätig sind und das Kind im 1. Lebensjahr überwiegend selbst betreuen, wenn kein Anspruch auf Wochen- und Karenzgeld besteht.

Das Karenzgeld müssen Sie nach der Geburt des Kindes bei der Krankenkasse beantragen; erkundigen Sie sich bezüglich Dauer des Karenzurlaubes, Inanspruchnahme durch Mutter und / oder Vater bei Ihrer Krankenkasse.

NÖ. Familienhilfe

Kann für Kinder von 0-3 Jahren beantragt werden, wenn kein Anspruch auf Karenzgeld besteht oder das Familieneinkommen entsprechend gering ist. Antragsformulare erhalten Sie beim Sozialamt, Baumkirchnerring 4.

Ledige Mütter und Väter

Jede Mutter hat, sofern sie nicht minderjährig oder besachwaltert ist, die Obsorge für ihr unehelich geborenes Kind und ist somit für die Erledigung aller Angelegenheiten betreffend ihres Kindes verantwortlich. Unter Obsorge versteht man die gesetzlich Vertretung, Vermögensverwaltung, Pflege und Erziehung eines Minderjährigen. Kinder minderjähriger unehelicher Mütter werden von Gesetzes wegen durch das zuständige Jugendamt als Amtsvormund vertreten.

Die Mutter hat als gesetzliche Vertreterin ihres unehelich geborenen Kindes für die Festlegung der Vaterschaft zu sorgen. Sie hat aber auch das Recht, den Name des Vaters nicht bekannt zu geben, insbesondere, wenn die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl des Kindes nachteilig wäre. Der leibliche Vater des Kindes kann die Vaterschaft beim Jugendamt, Standesamt, Bezirksgericht oder einem öffentl. Notar anerkennen. Erforderliche Dokumente: Geburtsurkunde, Meldezettel des Kindes; Geburtsurkunde, Meldezettel, Staatsbürgerschaftsnachweis, Personalausweis der Kindeseltern. Zur Festsetzung des Unterhaltstitels ist zusätzlich ein Einkommensnachweis des Vaters erforderlich.

Auf Wunsch der Mutter kann das Jugendamt

· die Feststellung der Vaterschaft 

· die Feststellung eines Unterhaltstitels (Alimente) 

· die Durchsetzung des Unterhaltsanspruches 

übernehmen.

Unterstützungen des Arbeitsmarktservices

Sondernotstandshilfe gebührt alleinerziehenden Müttern ab Ende des Karenzurlaubes bis zum 3. Geburtstag des Kindes, wenn keine entsprechende Tagesbetreuung zur Verfügung steht (Bestätigung vom Jugendamt erforderlich). Dies gilt auch für verheiratete Mütter, bei geringem Einkommen des Ehemannes.

Die Kinderbetreuungsbeihilfe können Sie beim Arbeitsmarktservice vor Antritt einer Beschäftigung oder Ausbildung beantragen. Die Kosten, die durch die Unterbringung (z. B. Kindergruppe, Kindergarten, Tagesmutter, Hort) ihres Kindes entstehen, können bis zu einem bestimmten Betrag ersetzt werden.

Das Team des Jugendamtes der Stadt Wiener Neustadt wünscht Ihnen alles Gute und steht Ihnen mit Beratung und Unterstützung gerne zur Verfügung. 

Parteienverkehr: Montag - Freitag 8 -12 Uhr im Anton-Proksch-Haus, Baumkirchnerring 4, 2. Stock. 
Telefonisch erreichen Sie uns Montag - Freitag, 7- 15.30 Uhr unter 

02622 / 373 - 295-300, 438 und 477


	


5. Sucht – Drogenkonsum

5.1. Allgemeines

Suchtmittelgesetz (SMG), BGBl. I 1112/97, bes. § 11/12 und § 13/1;

RS BMB 95/93 vom 12.7.93 (Erl. GZ 40.083/12-III/13/93), RS BMB 65/97 vom 30.12.97 (Erl. GZ 21.070/4-III/B/8/97)

Der Erlass regelt die Vorgangsweise im Fall von Suchtgiftmissbrauch in Schulen. 

Stoffgebundene Suchtformen

legale Drogen:


illegale Drogen:

- Koffein



-  Cannabis

- Nikotin



-   Kokain

- Alkohol



-   Heroin

- Medikamente


-   LSD, - Amphetamine

Betreffend Koffein gibt es keine Einschränkung im Schulgebrauch.

Der Nikotinkonsum ist den Schülerinnen und Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen sowie an schulbezogenen Veranstaltungen untersagt.

Für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren kann die Hausordnung das Rauchen in genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft (nicht innerhalb des Gebäudes) gestatten, sofern nicht jugendschutzgesetzliche Bestimmungen und das Tabakgesetz entgegenstehen.

Alkoholische Getränke sind in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen ausnahmslos verboten.

Ständig verwendete Medikamente (z.B. Antihistaminikum bei Allergien) sollten durch

den Klassenvorstand über den Elternfragebogen erfragt werden und im Schülerstammblatt vermerkt sein.

5.2. Illegale Drogen – Vorgehen bei 
Verdacht auf Suchtmissbrauch 

Schema: herausgegeben vom BMBWK, Abt. V/2, Wien 2001
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Beobachtungsblatt für Lehrerinnen und Lehrer bei 

Verdacht auf Suchtgiftmissbrauch

Der Verdacht auf Suchtgiftmissbrauch muss durch Tatsachen erhärtet sein!

Bloße Vermutungen oder Mitteilungen durch Mitschülerinnen und Mitschüler

sind zu wenig.

	Beobachtungsblatt Schülerin/Schüler                                     Beobachtungszeitraum

..............................................                                                     .....................................

	Datum
	Uhrzeit
	Was beobachte ich auf der .....

	
	
	Körperebene
	Verhaltensebene
	Beziehungsebene

	
	
	
	
	


Lehrerin/Lehrer ................................... verständigt am ........................... die Direktion.

5.2.2 Krisenmanagement durch die Schulleitung

5.2.2.1 Situationsklärung mit Dokumentation


Verdacht vorgebracht von (Lehrerin/Lehrer).............................................................


Name der Schülerin oder des Schuülers (Klasse) ...................................................


Was ist passiert?




    Was verstärkt den Verdacht? 

   Vorgespräch mit anderen Lehrerinnen und Lehrern und dem Klassenvorstand
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


    Beratung mit dem Schularzt am .........................................

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	

	
	
	


    Beratung mit der „Suchtpräventionsbeauftragten“ am 

………………….

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	

	
	
	



Ev. Anruf bei der Drogen-Hotline 0810 – 208877 (0-24 Uhr, zum Ortstarif)


Entscheidung, dass eine schulärztliche Untersuchung angeordnet wird, 


am
..............................................


Terminvereinbarung mit dem Schularzt:


Schulärztliche Untersuchung findet statt am ..................................


Verständigung der Schülerin oder

am
.......................................

des Schülers









durch …………………………

Verständigung der 


Erziehungsberechtigten:


am
.....................................







durch
..............................................

Schulärztliche Untersuchung am .......................................................

A
Schülerin/Schüler/Erziehungsberechtigten verweigern die Untersuchung 

Schulleitung verständigt darüber den Amtsarzt am .........................................

(zuständiger Amtsarzt der Heimatgemeinde!) 

Amtsarzt Wiener Neustadt:
Dr. Viktor Hladky






Magistrat Wiener Neustadt






Gesundheitsamt






Baumkirchnerring 4, 1. Stock






Montag bis Freitag 7.30 bis 12.00






02622/373740

2. Amtsärztin Wr. Neustadt:
Dr. Beata Bauer






02622/373741






0676/883733741

Maßnahmen durch den Amtsarzt

	


Schulärztliche Untersuchung am .......................................................

B

Suchtmittelmissbrauch nach SMG wird nicht bestätigt

Verständigung der Schülerin oder des Schülers:

am
..................








       

durch  ......................


Verständigung der 


Erziehungsberechtigten:


am
..............................................






         durch
...................................................
Weitere Maßnahmen durch die Schulleitung

	


Schulärztliche Untersuchung am .......................................................

C

Suchtmittelmissbrauch nach SMG wird bestätigt


Verständigung der Schülerin oder des Schülers:

am
...................








                       durch
.......................


Verständigung der 


Erziehungsberechtigten:


am
..............................................






         durch
...................................................
Gespräch über gesundheitsbezogene Maßnahmen

Datum:  ................

Uhrzeit: ................

    anwesend

o


Schülerin/Schüler: ............................................…………….

o


Erziehungsberechtigter: ………………………………………

o


Schulleiter: Mag. Herbert Halbauer

o
Schularzt: Dr. Reinhard Lober 


o


Schulpsychologin Dr. Sonja Skof 

· Information, wo, bei wem die angeordnete medizinische und/oder therapeutische Behandlung erfolgen kann.



Drogenberatungsstelle am Gesundheitsamt Wiener Neustadt



Anton Proksch Haus 


Baumkirchner Ring 4


2700 Wiener Neustadt


02622/373 741


Jeden Montag von 18:30 bis 20.30


Dr. Renate Brosch, Dr. Alexander Amesmann, DAS Andrea Punz


Internet: www.api.or.at

              www.drogenberatung.at
„Auftrieb“

Jugend- u. Suchtberatung, Grazer Str. 90, 2700 Wr. Neustadt

Tel.: 02622/277 77

Internet: www.jugendundkultur.at
e-mail: auftrieb@jugendundkultur.at oder beratung@jugendundkultur.at

Therapiestation in Niederösterreich


Langzeittherapiestation Mödling


Husarentempelgasse 3


2340 Mödling


Tel. 02236/45156


e-mail: drogenabteilung@api.or.at
· Vereinbarung über Zeitraum bis Behandlungstermin, 
die Fristen zur unaufgeforderten Vorlage der Behandlungsbestätigung

Schülerin/Schüler:


..............................................

Vereinbarung vom:


..............................................

Behandlung bei/durch:

..............................................






..............................................






..............................................






..............................................

Behandlungsbeginn:

..............................................

Behandlungsbestätigung

unaufgefordert vorzulegen bei:
..............................................

Vorlageintervall:


..............................................

	Behandlungsbestätigung

	vorgelegt bei
	am
	Bemerkung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Bestätigung über Abschluss der Behandlung 

	
	
	


Keine weiteren außerschulischen Maßnahmen









...................................................









   Unterschrift der Schulleitung

5.2.3 Mittelfristige Maßnahmen 

5.2.3.1 Aufarbeitung der Ereignisse


   Einzelne Schülerin oder einzelner Schüler
	Name
	Durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	Durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerin oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5.2.3.2 Aktivitäten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.2.4 Längerfristige Maßnahmen

5.2.4.1 Initiativen zur Prävention
Projekt „Suchtprävention“ – Fachstelle für Suchtprävention


Gesundheitsforum NÖ


3100 St.Pölten, Kremsergasse 37/3


02742/31140, www.fachstelle.at 



„Auftrieb“-Jugend- und Suchtberatung

 
2700 Wr. Neustadt, Grazer Straße 90

 
02622/27 777 13 (DAS Astrid Schwarz)

   
02622/27 777 14 (Dr. Helene Neumayer)

5.2.4.2 Projekte
Themenzentriertes Aufarbeiten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5.2.5 Rückmeldungen 

           Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.2.6 Abschlussbesprechung des 
Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


6. Probleme in der Schule

Mobbing, Drohung, Erpressung, Raufhandel,

Waffenbesitz, Vandalismus, Diebstahl

Erkennen der Krise, Vorgangsweise, schuleigene/schulfremde Ressourcen

6.1. Mobbing

6.1.1 Erkennen der Krise

Definition: Der Begriff Mobbing beschreibt negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft und über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehungen zwischen Täter und Opfer kennzeichnen.

Mobbing liegt vor, wenn

· eine oder mehrere Personen negativen Handlungen ( z.B. Isolation, Ignorieren, Kränkung, Herabsetzung, Gewalt, Verbreiten von Gerüchten, lächerlich machen) ausgesetzt sind.

· diese negativen Handlungen von einzelnen oder mehreren Mitschülerinnen oder Mitschülern gegen die betreffende Person ausgeübt werden.

· Diese negativen Handlungen mindestens einmal pro Woche über längere Zeit hinweg andauern.

· Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von der gemobbten Schülerin oder dem gemobbten Schüler ( oder anderen) oder den Eltern informiert oder erkennt selbst das Problem.

6.1.2. Vorgangsweise
· Sofortiges Einschreiten ist notwendig, das Problem muss ernst genommen werden.

· Alle Konfliktparteien müssen angehört werden (Ursachen und Motive klären).

· Die gemobbte Schülerin oder der gemobbte Schüler sollte ein Mobbingtagebuch führen, sobald sie/er sich dessen bewusst ist.

· Suche nach möglichen Lösungen durch die Betroffenen, eventuell Vorschlage der Lehrerinnen und Lehrer.

· Einigung auf beste Lösung.

6.1.3. Schuleigene/schulfremde Ressourcen
· Beiziehung des Schulpsychologen: Dr. Sonja Skof, 

· Anonyme Selbsthilfegruppe für Mobbingbetroffene


Bildungshaus St. Bernhard, jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 19 Uhr 30


Kontaktperson : Josef Dusek, Tel. 0664 / 200 79 07

6.2. Drohung

 6.2.1. Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von der bedrohten Schülerin oder vom bedrohten Schüler (oder anderen) oder den Eltern informiert oder erkennt selbst das Problem.

Für Vorkommnisse auf dem Schulweg (Bus, Bahn)  ist die Schule rechtlich nicht zuständig!

6.2.2 Vorgangsweise
· Sofortiges Einschreiten ist notwendig, das Problem muss ernst genommen werden.

· Alle Konfliktparteien müssen angehört werden (Ursachen und Motive klären).

· Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand führt belehrendes Gespräch mit den Beteiligten.

· Direktor verständigen.

· Eltern an Polizei verweisen – Möglichkeit einer Anzeige.

· Im Zweifelsfall unter Absprache mit Direktor selbst Polizei verständigen.

 6.2.3 Schuleigene/schulfremde Ressourcen

· Beiziehung des Schulpsychologen: Dr. Sonja Skoff, 

· Kontaktperson für Schulen  - Polizei Wr. Neustadt (Hr. Dungl) (02622) 339 - 419

 6.3 Erpressung

6.3.1 Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von der bedrohten Schülerin oder vom bedrohten Schüler ( oder anderen) oder den Eltern informiert oder erkennt selbst das Problem.

Für Vorkommnisse auf dem Schulweg (Bus, Bahn)  ist die Schule rechtlich nicht zuständig!!

6.3.2 Vorgangsweise
· Sofortiges Einschreiten ist notwendig, das Problem muss ernst genommen werden.

· Alle Konfliktparteien müssen angehört werden (Ursachen und Motive klären).

· Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand führt belehrendes Gespräch mit den Beteiligten.

· Direktor verständigen.

· Eltern an Polizei verweisen – Möglichkeit einer Anzeige.

· Im Zweifelsfall unter Absprache mit Direktor selbst Polizei verständigen.

6.3.3 Schuleigene/schulfremde Ressourcen
· Beiziehung des Schulpsychologen: Dr. Sonja Skof, 

· Kontaktperson für Schulen  - Polizei Wr. Neustadt (Hr. Dungl) (02622) 339 - 419

6.4 Waffenbesitz

6.4.1 Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von Schülerinnen oder Schülern oder den 
Eltern informiert oder erkennt selbst das Problem.

6.4.2 Vorgangsweise
· Sofortiges Abnehmen der Waffe (zumindest Aufforderung zur Abgabe, ohne sich selbst oder Mitschülerinnen und Mitschüler in Gefahr zu bringen).

· Waffe bei der Sicherheitsbehörde abgeben.

· Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand führt belehrendes Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler.

· Direktor verständigen.

· Eltern der nicht eigenberechtigten Schülerin bzw. des nicht eigenberechtigte Schülers verständigen.

6.4.3 Schuleigene/schulfremde Ressourcen
· Beiziehung des Schulpsychologen (im Wiederholungsfall oder bei Bedrohung der Mitschüler): Dr. Sonja Skof, 

· Kontaktperson für Schulen  - Polizei Wr. Neustadt (Hr. Dungl) (02622) 339 - 419

6.5 Vandalismus

6.5.1 Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von Schülerinnen oder Schülern informiert 
oder erkennt selbst vorliegende Beschädigungen.

6.5.2 Vorgangsweise
· Direktor informieren.

· Eventuell Ausforschung möglicher Täter.

· Belehrendes Gespräch mit dem Täter oder den Schülerinnen und Schülern im allgemeinen.

· Ansprechende Gestaltung der Räumlichkeiten unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler als vorbeugende Maßnahme.

· Sofortige Instandsetzungsarbeiten unter persönlicher und finanzieller Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler.

6.5.3 Schuleigene/schulfremde Ressourcen
· Beiziehung des Schulpsychologen (wenn Täter bekannt): 

Dr. Sonja Skoff, 

· Im Wiederholungsfall eines bekannten Täters Beiziehung des 

Jugendamtes (zuständige BH):

Wiener Neustadt

02622/9025 – 41651

Neunkirchen


02635/9025 – 35652

Baden



02252/9025 – 22651

Mödling


02236/9025 - 34652



Eisenstadt


02682/706 - 4152



Mattersburg


02626/62252 - 4355



Oberpullendorf

02612/42531 - 4421

6.6 Raufhandel

6.6.1 Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von Schülern informiert oder sieht Vorfall selbst.

6.6.2 Vorgangsweise
· Sofortiges Eingreifen, um die Gewalt zu unterbrechen (gegebenenfalls mit körperlichem Einsatz, wobei kleine Verletzungen und Sachbeschädigungen in Kauf zu nehmen sind), aber ohne Gefährdung der eigenen Person (z.B. Messerstecherei) - gegebenenfalls Hilfe holen (lassen) - in diesem Fall eine einzelne Schülerin oder einen einzelnen Schüler namentlich beauftragen.

· Sich einen Überblick über die Lage verschaffen (Beteiligte und Zeugen

feststellen).

· Erste Hilfe leisten.

· Unbeteiligte Zuschauer wegschicken.

· Konfliktparteien beruhigen.

· Direktor verständigen.

· Konflikt aufarbeiten.

6.6.3 Schuleigene/schulfremde Ressourcen
· Verletzte versorgen, wenn notwendig zum Arzt schicken (Arzt hat Anzeigepflicht bei schweren Verletzungen).

· Eltern an Polizei verweisen (keine Anzeigepflicht für die Lehrerin und den Lehrer).

· Beiziehung des Schulpsychologen (wenn Wiederholungstäter).

6.7 Diebstahl

6.7.1 Erkennen der Krise
Lehrerin/Lehrer/Klassenvorstand wird von betroffenen Schüler(n) oder den Eltern informiert.

6.7.2 Vorgangsweise
· Direktor verständigen.

· Keine Durchsuchungen von Personen und persönlichen Gegenständen (Schultaschen, Kleidung), nicht einmal mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten !

· Eltern auf Anzeigemöglichkeit hinweisen (Diebstahlsanzeige kostet nichts).

· Bei Diebstählen im Praktikum erfolgt eine eventuelle Anzeige durch die Geschädigten (Hausfrau, Personal der Sozialinstitution).

· Schülerinnen und Schüler präventiv darauf hinweisen, dass Wertsachen nicht unbeaufsichtigt in der Schule liegen zu lassen sind (Spind!).

· Wenn Diebstähle in größerem Ausmaß (Schülerinnen und Schüler von mehreren Klassen betroffen) auftreten, soll Schule / Direktor Anzeige erstatten.

· Wenn Täter bekannt, Androhung des Ausschlusses durch Schulkonferenz.
Schuleigene/schulfremde Ressourcen

· Beiziehung des Schulpsychologen (Problemaufarbeitung): 

Dr. Sonja Skof, 

6.7.3 Krisenmanagement durch die Schulleitung

· Situationsklärung mit Dokumentation


Abgeklärt durch:........................................................................................................


Was ist passiert?




    Wo? 

    Wann? 

    Betroffene/Beteiligte

    Bereits eingesetzte Maßnahmen und Hilfen

Schulisches Krisenteam einberufen und leiten

zur Beratung, Festlegung und Koordination der Maßnahmen

und zur Bewältigung und Aufarbeitung des Ereignisses

   
Mitglieder des Krisenteams

	Name und Funktion
	Anwesenheit
	Telefonnummer
	verständigt durch
wann

	Mag. Herbert

HALBAUER

Schulleiter
	
	02622/238 47


	

	
	
	
	

	Mag. Andrea

RIGLER                                  

Administratorin
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Reinhard

LOBER

Schularzt
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Ingrid

GALDA

Supervisorin
	
	
	

	
	
	
	

	Fl. Dagmar 

TRAXLMAYR

„Suchtprävention“
	
	
	

	
	
	
	

	Dr. Wiltraud

KAINZ

Praxisbegleitung
	
	
	


· Eltern der Betroffenen verständigen
	Durch Schulleitung
	Wann
	Name
	Telefonnummer

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


·  Externe Helfer und Experten kontaktieren

	
	Name
	Telefon-Nr.
	verständigt am

	Psychologische Hilfe
	Schulpsychologin 

Dr. Skof Sonja
	02622/82104
	

	
	NÖ LSR Dr. Andrea Richter
	02742/280-4700
	

	
	Schulpsychologische

Telefonberatung
	02742/280-3333
	

	Rechtliche Hilfe
	NÖ LSR Jurist
	02742/280-5310
	

	
	Jugendanwaltschaft
	02742/90811
	

	
	
	
	

	Medizinische Hilfe
	Schularzt Dr. Lober
	
	

	
	KH Wr. Neustadt
	02622/321-0
	

	
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	Polizeiliche Hilfe
	Polizei Wr. Neustadt
	02622/3360
	

	
	
	
	

	Soziale Hilfe
	BH Wr. Neustadt
	02622/9025-0
	

	
	
	
	

	andere Hilfen
	Kidsnest
	02622/66980
	

	
	Familienzentrum SÜD
	02622/28085-5
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	siehe 6.1 bis 6.7
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· LSR und Schulpartner verständigen
     Amtsführender Präsident des LSR

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Adolf Stricker
	02742/280-5000
	
	


Zuständige LSI

	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Hofrat Mag. Adelinde Ronniger
	02742/280-4420

adelinde.ronniger@lsr-noe.gv.at
	
	


Schulpartner

	
	Name
	Telefonnummer
	durch
	wann

	Lehrervertreter
	Mag. Horst Maurowitsch
	
	
	

	
	OSR Hedwig Belrhitri
	
	
	

	
	Fl. Ingrid Galda
	
	
	

	Elternvertreter
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Schülervertreter
	Amela Musanovic SB1A
	
	
	

	
	Merita Pireci SB3B
	
	
	

	
	Stefanie Bayer SB2B
	
	
	


Klassenvorstände

	Klasse
	KV
	Telefonnummer
	durch
	wann

	SB1A
	Koglbauer Ulrike
	
	
	

	SB1B
	Mayerhofer Irene
	
	
	

	SB2A
	Maurowitsch Horst
	
	
	

	SB2B
	Hanner Elisabeth
	
	
	

	SB3A
	Strommer Elfriede
	
	
	

	SB3B
	Rigler Andrea
	
	
	

	SD1a
	Prünner Marianne
	
	
	

	SD1b
	Traxlmayr Dagmar
	
	
	

	SD2
	Belrhitri Hedwig
	
	
	

	FSAD1
	Höfler Elisabeth
	
	
	

	FSAD2
	Resinger Barbara
	
	
	

	AL
	Galda Ingrid
	
	
	


Weitere Lehrerinnen und Lehrer
	Name
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	Schulleitung
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Klassen

	Betroffene Klassen
	durch
	wann
	was
	erledigt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Weitere Klassen
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Einzelgespräche

	mit wem
	durch
	wann, was, wie
	erledigt durch

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.7.4 Mittelfristige Maßnahmen

Planung durch das Krisenteam


· Aufarbeitung der Ereignisse


Einzelne Schülerinnen und Schüler
	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Klassen

	Klasse
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Lehrerinnen oder Lehrer oder L-Team

	Name
	durch
	Externe Helfer
	wann
	erledigt durch

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Aktivitäten

	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.7.5 Längerfristige Maßnahmen

· Initiativen zur Prävention

     Aufarbeitung mit den Betroffenen durch externe Helfer
	welche
	wann
	Klasse/n
	Planung/Durchführung

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6.7.7 Rückmeldungen

Beteiligte, Verantwortliche, Helfer...

	Datum
	Gesprächsteilnehmer
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6.7.7 Abschlussbesprechung des Kriseninterventionsteams

	Datum
	Inhaltliche Zusammenfassung

	
	


Schule

    6.7.8 Diebstahlsmeldung

Name:  _________________________________
       Klasse:  _____________

Was wurde gestohlen? (Beschreibung)

Wann? (Tag, Zeit)

Wo befand sich der gestohlene Gegenstand zuletzt?

Wert des gestohlenen Gegenstandes:   _________________

Wann wurde der Diebstahl entdeckt (Tag, Zeit)?

Verdächtige Wahrnehmungen:
Ich bestätige, dass ich aufgefordert wurde, den Diebstahl ehest möglich der Polizei zu melden.

_______________





____________________________

          Datum







       Unterschrift 

7. Krisenmanagement – 
Umgang mit Medien

Zusammenfassung eines Vortrages von Dr. Rupert Reischl (AUA) im Schulmanagement Forum der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Wien, Niederösterreich am 28.5.2002 (Altes Rathaus, Wien).

Tipps für den Krisenfall

Ein Krisenfall ist eingetreten. 

Viele Journalisten sind an Ort und Stelle anwesend und wollen ihre Fragen beantwortet haben. 

Die Vorbereitung auf solche Ausnahmesituationen, insbesondere die Krisen-PR,

spielen nun eine zentrale Rolle.  

	INFORMIERT

SEIN
	Die Direktorin/der Direktor ist die/der Bestinfomierte in der Schule!

Sie/Er muss genügend Infos haben, braucht sich nicht alles erst zusammensuchen, sonst läuft ihr/ihm die Zeit davon. 

Ideal ist es per Knopfdruck alles parat zu haben 

(Namenslisten, Checklisten ...) und vor dem ersten Journalisten z.B. im Krankenhaus sein!

	INFORMIEREN
	Die Direktorin/Der Direktor darf sich nicht umgehen lassen. Sie/Er ist erster Ansprechpartner.

„Die Information der Mitarbeiter über eine Krise muss einen Wimpernschlag vor der Öffentlichkeit erfolgen“.

Neben der Chefi/dem Chef sollen diese Informationsträger gut über den Ablauf informiert sein und so gezielt Auskunft geben können.

Erste Kontaktperson für die Medien muss aber immer die Chefin/der Chef bleiben. 

	HANDELN
	Jede Minute ist kostbar!

Wenn eine Krise ausbricht, geht es um die ersten Minuten, ob es ihnen gelingt in der Öffentlichkeit den Glauben zu erwecken, dass sie alles aufdecken und mitarbeiten wollen, oder ob die Journalisten woanders recherchieren müssen.

Es geht darum, sofort bei den Journalisten Vertrauen aufzubauen, Partner zu suchen.

Von Vorteil ist es schon vorher mit Journalisten Kontakte zu pflegen um sie im Ernstfall zur Verfügung zu haben.

	FAKTEN

UND KEINE

GERÜCHTE
	„Ja“ zur Wahrheit – und wenn die Krise vorbei ist, geht das Leben weiter! 

Überlassen sie nichts der Gerüchtebörse!

Jedes Gerücht ist schlechter als die Wahrheit!

Journalisten recherchieren nicht nur bei ihnen, sondern auch bei Lehrerinnen, Lehrern, Ex-Schülerinnen, Exschülern,Schülerinnen, Schülern, Eltern etc.

Überlegen sie sich daher ihre Aussage!

Stellen sie genügend Informationen zur Verfügung, somit bleibt weniger Platz für eigene Worte und Interpretationen.

Sie sollten Positives verstärken – Negatives nicht.

Zeigen sie Emotionen (Mitgefühl...) aber auch einen kühlen Kopf.

	KLARE SPRACHE
	Eine klare Ausdrucksform ist besonders wichtig!

Jeder Beruf hat sein Fachchinesisch. In Krisen versteht 

man jedoch noch viel weniger als sonst.

Einen „..schulautonom im SGA vereinbarten dislozierten Unterricht...“ versteht kein Mensch!

	UMGANG MIT

JOURNALISTEN
	Vermitteln sie Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit!

Bauen sie kein Feindbild gegenüber Journalisten auf.

Agieren sie freundlich und konsequent.

Versuchen sie immer, den Journalisten Informationen anzubieten. In manchen Fällen zahlt es sich aus, von sich aus an die Öffentlichkeit zu gehen um so die Reaktion der Presse zu bremsen bzw. dem Verdacht der Vertuschung zu begegnen.

Man muss jedoch befürchten, dass es unter den Journalisten schwarze Schafe gibt, denen für eine Sensationsstory jedes Mittel recht ist. Rechnen sie mit Tricks (Journalisten schwindeln sich als Betroffene ein....).

	MEDIEN-

BEDÜRFNISSE
	Bad news are good news. Sie werden schneller weitergegeben und erreichen ein größeres Publikum.

Dem Medienkonsumenten geht es oft nicht so sehr um Fakten, sondern vielfach um das Empfinden im Bauch.

Einzelfälle werden exemplarisch ausgeschlachtet, besonders wenn es eine Institution für Kinder/Jugendliche erwischt (Image Schule, Lehrerinnen, Lehrer!).

Wenn die Presse Dinge übertreibt, überzeichnet, Öl ins Feuer gießt, ins Gegenteil verkehrt,... wissen die von uns informierten Betroffenen (Eltern...) nicht mehr, ob sie uns oder den Medien glauben sollten.


GUARANTEE FOR WINNERS

GUARANTEE FOR LOSERS

Vorbereitung





Arbeiten sie ohne Konzept/Ziel

Sofort handeln - Lösungen



Spekulieren sie, schwindeln sie

Vertrauen und Kompetenz



Verlieren sie den Kopf

Partner





Verbreiten sie Gerüchte 

„Brain and Belly“




Verharmlosen sie

Freundlich und konsequent


Nehmen sie Ängste nicht ernst

Positives verstärken – Negatives nicht

Vergessen sie, dass hier Profis 

„Feed the Lions“




arbeiten








Ignorieren sie Medien-Bedürfnisse








Verwenden sie Fachchinesisch 
8. Zuständigkeitsfragen 

Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Vormundschaft...

Rechtsfähigkeit

Handlungsfähigkeit
Geschäftsfähigkeit
Deliktsfähigkeit

Vertretung nicht voll Handlungsfähiger
Vertretung Minderjähriger
Vertretung Behinderter

Begriff der Vormundschaft

Adoption
   Pflege
Sachwalter

Adressen der Institutionen im Bereich Wiener Neustadt, an die sich nicht voll 


Handlungsfähige wenden können: Sozialratgeber der Bezirkshauptmannschaften
8.1 Rechtsfähigkeit
Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten sein zu können.

Der Beginn der Rechtsfähigkeit: Vollendete Lebendgeburt
Ende der Rechtsfähigkeit: Tod
8.2 Handlungsfähigkeit

Fähigkeit, durch eigenes Verhalten Rechte und Pflichten zu erwerben

Die Handlungsfähigkeit gliedert sich ihrerseits wiederum in die Geschäftsfähigkeit und in die Deliktsfähigkeit.

8.3 Geschäftsfähigkeit

Fähigkeit, durch eigenes rechtsgeschäftliches Handeln Rechte zu erwerben oder sich zu verpflichten.

Geschäftsfähigkeit nach Alter


· 0 – 7 Jahre 

      vollkommen geschäftsunfähig
· 7 – 14 Jahre 

beschränkt geschäftsfähig

können Schenkungen annehmen

· 14 – 19 Jahre

beschränkt geschäftsfähig

können über Einkommen verfügen, soweit keine Unterhaltsgefährdung

8.4 Deliktsfähigkeit

Fähigkeit, durch eigenes Verhalten schadenersatzpflichtig und strafbar zu werden

8.5 Vertretung nicht voll Handlungsfähiger

Vertretung Minderjähriger


ein Elternteil 

ein Elternteil mit Zustimmung des anderen

ein Elternteil mit Zustimmung des anderen und Zustimmung des Gerichtes
Vertretung Behinderter


   durch Sachwalterschaft

· für eine Angelegenheit

· für einen Kreis von Angelegenheiten 

· für alle Angelegenheiten

8.6 Vormundschaft

Der Begriff der Vormundschaft vermittelt im täglichen Sprachgebrauch das Gefühl von Obrigkeitsdenken.

In Österreich wurde dieser Begriff daher mit dem

8.6.1 Kindschaftsrechtsänderungsgesetz 2001

ab 1. Juli 2001 aus den familienrechtlichen Bestimmungen entfernt.

Es gilt seither ausschließlich der Begriff der Obsorge.

In aller Regel sorgen Eltern im ureigentlichen  Sinn des Wortes 

für ihre Kinder.

Dies ist auch gesetzlich geregelt und mit dem Begriff Obsorge zusammengefasst.

Im Familienrecht sind unter Obsorge folgende Begriffe zusammengefasst:

· Pflege und Erziehung Minderjähriger einschließlich der gesetzlichen Vertretung im jeweiligen Bereich

· Verwaltung allfälligen Vermögens Minderjähriger 

Wer ist obsorgeberechtigt?

1. Kraft gesetzlicher Anordnung

* Eheliche Eltern in aufrechter Ehe gemeinsam
* Eigenberechtigte uneheliche Mutter alleine
* Öffentlicher Jugendwohlfahrtsträger – also wir – bei Kindern, denen bei der Geburt 
   keinen Eltern die Obsorge zukommt oder die gefunden werden (Findelkinder - 
   Findelkindern gleichzusetzen sind Kinder, die anonym geboren oder in einer 
   Babyklappe abgegeben worden sind)


2. Auf Grund pflegschaftsgerichtlicher Entscheidung (Vergleiche oder Beschlüsse)

* Uneheliche Eltern gemeinsam, sofern sie im gemeinsamen Haushalt leben
* Eheliche oder uneheliche Eltern nach Scheidung oder Trennung gemeinsam unter
   Bestimmung eines Elternteils, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält
* Ein Elternteil allein nach Trennung oder Scheidung
* Großeltern und sonstige Angehörige (nur nach Tod der Eltern oder eines Elterntei les
   oder nachdem Eltern die Obsorge entzogen worden ist).
* Öffentlicher Jugendwohlfahrtsträger
Obsorgeberechtigten ist es erlaubt, Dritte mit den Aufgaben der Obsorge zu betrauen 
(§ 137a ABGB).

Nicht obsorgeberechtigten Eltern oder Elternteile haben Mindestrechte und zwar:

· Recht auf persönlichen Verkehr mit dem Kind (Besuchsrecht)

· Informationsrecht über wichtige Angelegenheiten, die das Kind betreffen. Die Pflicht zur Information trifft denjenigen, dem die Obsorge zukommt.

8.7 Adoption

Allgemein

Die Mutter kann sofort nach der Geburt die Einwilligungserklärung für die Adoption unterschreiben und legt die Adoptionsform (Inkognitoadoption, offene Adoption oder halboffene Adoption) fest. Danach werden passende Adoptiveltern für das Kind gesucht. Die Einwilligung zur Adoption kann von der Mutter bis zur gerichtlichen Bewilligung zur Adoption zurückgenommen werden.

Arten der Adoption
· Inkognitoadoption

· Offene Adoption 

· Halboffene Adoption

Inkognitoadoption

Die leiblichen Eltern erfahren einige Daten der Adoptiveltern (Alter, Beruf, Dauer der Ehe, Anzahl der Kinder) und dürfen bei der Auswahl dieser mitentscheiden. Doch sie erfahren weder die Adresse noch den Namen der Adoptiveltern.

Offene Adoption

Die leiblichen Eltern erfahren, wo sich ihr Kind befindet und haben die Möglichkeit, Kontakt zu den Adoptiveltern oder dem Kind aufzubauen.

Halboffene Adoption

Die Eltern wissen nicht, wo sich ihr Kind befindet, können jedoch über die Jugendabteilung zu den Eltern Kontakt aufbauen und sich auf „neutralem Gebiet“ treffen. Somit können auch Briefe oder Fotos ausgetauscht werden.

Ablauf der Adoption 

· Kontaktaufnahme mit der Jugendabteilung der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft, dem Magistrat und dem Amt für Jugend und Familie

· Erstes Informationsgespräch

· Bewilligungsverfahren

Die Eignung des Paares, das ein Kind adoptieren will, wird in einem gesonderten Bewilligungsverfahren geprüft. Das Erziehen eines Adoptivkindes kann durch ein Ehepaar oder durch eine Einzelperson erfolgen. Die Adoption eines Kindes kommt durch schriftlichen Vertrag zwischen den Adoptiveltern und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewilligung zustande.

Voraussetzungen

· Es muss zwischen Adoptiveltern und dem Wahlkind eine entsprechende Beziehung hergestellt werden.

· Mindestalter der Adoptiveltern: Der Mann muss mindestens 30 Jahre und die Frau mindestens 28 Jahre alt sein. Sie können auch jünger sein, doch dann muss schon eine kindschaftsähnliche Beziehung bestehen.

· Der Altersunterschied zwischen den Adoptiveltern und Kind muss mindestens 18 Jahre sein.

· Beide zukünftigen Adoptiveltern dürfen nicht vorbestraft sein.

· Persönliche, soziale, gesundheitliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen müssen stimmen.

Rechte und Pflichten der leiblichen Eltern

Es bleiben zwischen dem Kind und seinen Blutsverwandten gewisse Bindungen bestehen (Erbrecht). 

Rechte und Pflichten der Adoptiveltern

Die Rechte und Pflichten der leiblichen Eltern werden auf die Adoptiveltern übertragen, dies betrifft die Pflege, Obsorge und Erziehung des Kindes.

Auslandsadoption

Es gibt Herkunftsländer, die die Kinder nur zu ihren neuen Eltern ausreisen lassen, wenn die Adoption im Heimatland des Wahlkindes durchgeführt wird. Eine andere Möglichkeit wäre, die Kinder mit einem speziellen Übergabeabschluss ausreisen zu lassen und die Adoption im Aufnahmeland zu vollziehen. Das ausländische Kind, das von österreichischen Eltern adoptiert wird, hat einen Rechtsanspruch auf die Österreichische Staatsbürgerschaft. 

Adoption eines Erwachsenen

Eine Volljährige oder ein Volljähriger kann als Kind angenommen werden, wenn die Annahme sittlich gerechtfertigt ist. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn zwischen den Adoptiveltern und der Volljährigen bzw. dem Volljährigen ein Eltern-Kind-Verhältnis bereits besteht.

Suche nach den leiblichen Eltern

Wenn das Adoptivkind volljährig ist, hat es die Möglichkeit bei Gericht bzw. bei der Jugendabteilung Einsicht in seine Akten zu nehmen. Die Adoptierten müssen jedoch auch akzeptieren, wenn die leiblichen Eltern keinen Kontakt mehr haben wollen.

8.8 Sachwalterschaft

Was ist Sachwalterschaft?

Der Sachwalter regelt die nötigen behördlichen Schritte wie das Erbschaftsverfahren und die Pensionsangelegenheiten, er sucht eine Haushaltshilfe, meldet Fritz in der Geschützten Werkstätte an und kümmert sich um seine Finanzen. Für Fritz ist der Sachwalter vor allem auch deshalb eine wichtige Stütze, weil er jetzt jemanden hat, dem er seine Ängste nach dem Tod der Mutter anvertrauen kann.

Fallbeispiel:

Fritz ist 32 Jahre alt und seit seiner Geburt leicht geistig behindert. Zusammen mit seiner Mutter lebt er in einem Einfamilienhaus. Nach einer Routineoperation stirbt seine Mutter im Krankenhaus und Fritz steht plötzlich ganz alleine da. Auf Anraten des Bürgermeisters wendet sich eine Nachbarin an das Bezirksgericht. Nach eingehender Prüfung der Voraussetzungen bestellt der Richter einen Sachwalter für Fritz.

Wann wird ein Sachwalter bestellt?

Wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Krankheit nach Vollendung des 18. Lebensjahres nicht in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden, wird ein Sachwalter für ihn bestellt.

Körperliche Behinderungen und Suchtkrankheiten sind keine Gründe für eine Sachwalterschaft.

Kann ein Mensch trotz geistiger Behinderung oder psychischer Krankheit seine Angelegenheiten selbst meistern – zum Beispiel mit Hilfe seiner Familie oder psychosozialer Dienste – darf ebenfalls kein Sachwalter bestellt werden.

Wie kommt man zu einer Sachwalterschaft?
Als erstes muss ein gerichtliches Verfahren zur Prüfung der Notwendigkeit einer Sachwalterbestellung eingeleitet werden. Meistens kommt die Anregung für ein Sachwalterverfahren von einem Angehörigen, einer Behörde oder einem psychosozialen Dienst.

Die Anregung kann schriftlich oder in Form eines Gespräches erfolgen.

Ansprechpartner ist der Pflegschaftsrichter desjenigen Bezirksgerichtes, das für den Wohnort des Betroffenen zuständig ist.

Der Betroffene kann natürlich auch selbst einen entsprechenden Antrag bei Gericht stellen.

Wer kann Sachwalter sein?
· Nahestehende Personen: 
Meistens wird vom Gericht ein Angehöriger oder eine sonstige Vertrauensperson des Betroffenen zum Sachwalter bestellt.


· Vereinssachwalter:
Seit 1984 gibt es in Niederösterreich einen vom Justizministerium anerkannten Verein für Sachwalterschaft – den NÖ Landesverein für Sachwalterschaft. Die hauptberuflichen und ehrenamtlichen Sachwalter dieses Vereins werden dann bestellt, wenn keine nahestehende Person für diese Aufgabe zur Verfügung steht.


· Rechtsanwälte oder Notare:
Sie werden dann als Sachwalter eingesetzt, wenn es überwiegend rechtliche Angelegenheiten sind, bei denen der Betroffene Unterstützung benötigt.

Der Richter muss bei der Auswahl eines Sachwalters auf das Wohl des Betroffenen und auf seine Wünsche Rücksicht nehmen. Wer als geeigneter Sachwalter bestellt wurde, kann diese Aufgabe nur dann ablehnen, wenn sie aus nachvollziehbaren Gründen nicht zumutbar ist.

Was sind die Aufgaben eines Sachwalters?

Gesetzliche Vertretung

Der Kreis der Aufgaben des Sachwalters wird vom Richter für jeden Fall individuell festgelegt. Die Aufgaben richten sich nach den konkreten Angelegenheiten des Betroffenen und der Schwere der geistigen Behinderung bzw. psychischen Krankheit.

Der Sachwalter kann zuständig sein für

· eine einzelne Angelegenheit

· einen Kreis von Angelegenheiten

· alle Angelegenheiten

In der Regel muss sich der Sachwalter zunächst einen Überblick über das Einkommen, das Vermögen und die finanziellen Ansprüche des Betroffenen (zB Waisenpension, Invaliditätspension, Familienbeihilfe, Pflegegeld etc.) machen. Je nach dem vom Richter festgelegten Umfang seiner Aufgaben muss der Sachwalter die Banken, Pensionsstellen, Behörden und Versicherungen (...) des Betroffenen persönlich oder schriftlich über die neue Situation informieren. Allen Verständigungsschreiben muss eine Kopie der Bestellungsurkunde beiliegen, bei Banken muss der Sachwalter auch einen Lichtbildausweis vorlegen.

Was kostet eine Sachwalterschaft?
Das gerichtliche Verfahren ist kostenlos.

Nur das Honorar für das ärztliche Gutachten muss vom Betroffenen bezahlt werden. Wenn sein Einkommen sehr gering ist oder das Verfahren eingestellt wird, übernimmt diese Kosten der Bund.

Wie lange bleibt eine Sachwalterschaft?

Es gibt immer wieder Gründe, um eine Sachwalterschaft zu erweitern, einzuschränken oder aufzuheben.

· Zum Beispiel, wenn sich der Gesundheitszustand des Betroffenen verbessert oder verschlechtert.

· Wenn die Aufgaben des Sachwalters abgeschlossen sind.

· Wenn sich herausstellt, dass der Wirkungskreis des Sachwalters ursprünglich zu eng oder zu weit gefasst worden ist.

Beide – der Betroffene und der Sachwalter – können in einem solchen Fall einen entsprechenden Antrag an das Gericht stellen.

8.9 Pflegeeltern – Pflegekinder

Damit die Bewilligung für die Aufnahme eines Pflegekindes erfolgt, müssen folgende 

VORAUSSETZUNGEN erfüllt sein:

· Die Pflegefamilie muss die gesundheitliche Eignung aufweisen

· Kein Mitglied der Pflegefamilie darf strafrechtlich verurteilt worden sein

· Die Pflegeeltern dürfen keine Betreuungsdefizite bei ihren eigenen Kindern haben bzw. müssen pädagogische und persönliche Voraussetzungen zur Erziehung eines Kindes mitbringen

· Die Pflegeeltern müssen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können

· Die Pflegeeltern müssen die bestmögliche persönliche Entwicklung und soziale 
Integration des Pflegekindes sicherstellen.

Weiters wird deren

· Einstellung zur Aufnahme eines Kindes

· Motivation

· Erwartung an die Persönlichkeit des Kindes

· Einstellung zur Herkunftsfamilie und

· die Erziehungskapazität

erhoben. Das ZIEL ist es zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern ein Verhältnis herzustellen, das dem zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommt. Der Altersunterschied sollte deshalb 40 Jahre nicht überschreiten.

Rechtliche Grundlage
· Pflegebeitrag

· Pflegeplätze

· Sonderbedarf

sind landesgesetzlich geregelt.

Dauer des Pflegeverhältnisses
Ein Pflegekind ist ein Kind, das nicht in seiner Ursprungs- bzw. Herkunftsfamilie lebt, sondern in einer anderen Familie. Die Zeit des Aufenthaltes des Pflegekindes in der Pflegefamilie ist unterschiedlich. Sie beginnt mit einer zeitlich kurzen Frist, zB Erkrankung der Mutter, bis hin zu vielen Jahren, manchmal auch der gesamten Kindheit.

Lebt ein Kind kürzere Zeit in einer Pflegefamilie, so ist es für alle Beteiligten klar, das die leiblichen Eltern auch im Gefühl und Kopf des Kindes „seine“ Eltern, also Mama und Papa, bleiben. Lebt ein Kind jedoch lange Zeit in der Pflegefamilie, so wird das Kind zu den Pflegeeltern enge Beziehungen eingehen und diese Eltern zu Mama und Papa machen. Die Zeit des Aufenthaltes in einer Pflegefamilie spielt in der Einschätzung dieser Beziehungen eine große Rolle.

Besuchskontakte
zwischen Pflegekind und Herkunftsfamilie finden in höchst unterschiedlicher Form statt. Sie sollen sich in erster Linie nach den Bedürfnissen des Kindes richten. Sollte das Kind in einem unüberschaubaren Zeitraum zu seinen leiblichen Eltern zurückkehren, muss es häufige Kontakte geben. Bleibt das Kind jedoch bei den Pflegeeltern, sollte den Eltern die Möglichkeit für Besuche gegeben werden. In vielen Fällen sollte das Besuchsrecht von einem Fachmann/frau begleitet und unterstützt werden. Besuchskontakte können stattfinden in der Pflegefamilie, in der Herkunftsfamilie und an öffentlichen Orten. Sie können je nach Bedürfnis eingeteilt werden (wöchentlich, 14tägig, usw.).

Finanzieller Lastenausgleich
Den Pflegeeltern gebührt über Antrag bei der Jugendabteilung ihrer Bezirkshauptmannschaft ein Pflegebeitrag, um ihnen die mit der Pflege und Erziehung verbundenen Lasten zu erleichtern. 

Die Höhe des Pflegebeitrages beträgt laut NÖ Pflegebeitragsverordnung der NÖ Landesregierung mit 1. 1. 2002 in Niederösterreich:

für ein Kind unter 10 Jahren
€ 360,00

für ein Kind über  10 Jahren
€ 382,00

Darüber hinaus besteht Anspruch auf den Bezug der Familienbeihilfe durch das Finanzamt. Weiters kann das Pflegekind bei einem Pflegeelternteil krankenversichert werden.
9. Gewalt in der Schule
Bericht über ein Schulprojekt an der Fachschule für Sozialberufe der Caritas in Wiener Neustadt
Idee:

Ideengeber war die Empfehlung des NÖ Landesschulrates für ein Theaterstück, das sich mit dem Thema Gewalt befasst – „Ich knall euch ab“ – eine Produktion von Ricky May nach einem Buch von Morton Rhue, der die Ereignisse von Columbine aufgegriffen und in einer fiktiven Geschichte um zwei jugendliche Amokläufer an einer Schule verarbeitet hat.
Intention:

Ausgehend von der Bearbeitung des Buches bzw. des Theaterstückes im Deutsch-Unterricht sollte das Thema „Aggression, Gewalt und Gewaltprävention“ auch in den anderen Unterrichtsgegenständen – sofern dies innerhalb des Lehrplanes möglich ist – auf verschiedenste Art und Weise aufgegriffen und verarbeitet werden, möglichst in einem vorgegebenen Rahmen (2 Wochen vor und nach dem Besuch des Theaterstückes, in unserem Fall im Oktober 2006). 

Die Ausführung, der zeitliche Rahmen und die Unterrichtsmittel waren den Lehrern der einzelnen Gegenstände selbst überlassen.
Deutsch: 

Die Bearbeitung des Stoffes war in allen Jahrgängen mit unterschiedlichem Zugang möglich; vor allem in den Bereichen der Literaturkunde und der Medienkunde konnten die Inhalte verwendet werden. Folgende Teilbereiche konnten in den Unterrichtseinheiten sehr erfolgreich umgesetzt werden: Lesen des Buches (Klassenlektüre), Erarbeiten einer Figurenkonstellation, dramatische Umsetzung, Theaterbesuch, Analyse des Theaterstückes in seiner Wirkung, Arbeit mit Unterrichtsmaterialien, die zu diesem Buch erhältlich sind, Aktualisierung des Themas mit Hilfe von Zeitungsartikeln, Analyse des Umgangs der Medien mit Amokläufen und Gewalt unter Jugendlichen; Erarbeitung und Erweiterung des Gefühlswortschatzes, Formulierungsübungen zur gewaltfreien Kommunikation, Rollenspiele

Biologie:

Aggressionen im Tierreich: agonistisches Verhalten, Angriff und Verteidigung, Individualdistanz, Droh- und Imponiergebärden, Beschädigungskampf und Kommentkampf, Übersprungshandlungen, Demutsgebärden und Beschwichtigung; Territorialverhalten (Arten und Vorteile von Territorien, Markieren und Verteidigen); Soziale Organisation, Vorteile von sozialen Zusammenschlüssen, Rangordnung, Distanz- und Kontakttiere; Feinde (Flucht, Schutz, Warnung, Sichern); Einfluss von Hormonen auf Sexual, Brutpflege- und Sozialverhalten; Kommunikation als Aggressionspuffer

Menschliches Aggressionsverhalten: Vergleich mit dem Tierreich, Formen und Ziele, Ursachen (Erklärungsmodelle: Einfluss der Gene und der Umwelt), Motive, Auslöser;

Milgram-Experiment

Krieg aus der Sicht der Ethologie

Videos, Internetrecherche, Gestaltung einer Wandtafel
Bewegung und Sport:

Theoretische und praktische Bearbeitung von „Aggression“; Definition Aggression, Aggressionsarten, der sportliche Wettkampf und die Aggression, Sport als Aggressionsabbau, praktische Übungen zum Thema: „Wie aggressiv spielen wir?“ (Rugby, Parteiball, Merkball), Aufmerksam-Machen auf aggressives Verhalten im Spiel, Analyse, Besprechung
Psychologie/Pädagogik:

Umgang mit Aggression und Gewalt im Alltag und in der Erziehung, Beziehungsbedürfnisse, Videoanalyse, Übungen zur gewaltfreien Kommunikation

Somatologie:

Körperliche Auswirkungen bei aggressiven Handlungen, Rollenspiele (aggressives Verhalten von Schülern + strafrechtliche Konsequenzen + Vorstellen des außergerichtlichen Tatausgleichs)
Gesundheitslehre und Krankenbetreuung bzw. Grundzüge der Krankenpflege:

Gewalt in der Pflege – Definition, Fallbeispiele, Diskussion; Rollenspiel mit einem desorientierten Patienten
Religion:

Gewalt und Aggression, Umgang mit den Mitmenschen, Diskussion um Krieg und Frieden, Konfliktkultur, Verantwortung für das eigene Leben, Zivilcourage
Ernährung und Diät:

Kräuter und Gewürze und ihre beruhigende und heilende Wirkung; gesunde Jause
Altenhilfe:

Problembereich Gewalt in der Pflege des alten Menschen
Textverarbeitung:

Internet-Recherche zum Thema „Jugendliche und Gewalt“ (Zeitungsartikel, Kommentare, Interviews, Berichte) + Erstellen einer Wandtafel mit den Ergebnissen; Vorstellen von Ego-Shooter-Spielen durch Schüler– Analyse im Hinblick auf seine gewaltfördernde Wirkung
Englisch:

Bearbeitung von fremdsprachlichen Texten zum Thema „Columbine Massacre“, Dokumentarfilm „Bowling for Columbine“

Reaktionen und Zusammenfassung:

Von Seiten der Schüler wurde die Behandlung des Themas in seinen unterschiedlichen Facetten sehr gut aufgenommen. Die Beschäftigung mit dem Bereich der Gewalt und Aggression hat viele von ihnen nachdenklich gemacht und dazu geführt, dass sie auch ihre eigenen Handlungsweisen überdenken und versuchen einen gewaltfreien Raum – auch und gerade besonders in der Schule – zu gestalten.

Die Reaktionen der Kollegen, die sich mit einigen Teilbereichen beteiligt haben, waren auch durchwegs positiv, besonders auf der persönlichen Ebene im Umgang mit den Schülern und Klassen haben gute Gespräche und Ansätze für die weitere Bearbeitung des Themas ergeben.

Mag. Ulrike Koglbauer

FS für Sozialberufe der Caritas d. Ed. Wien
Wiener Neustadt

Projektleiterin





















































































































































































Bezug zu QIBB, Leitbild und Matrix


Qualitätsfeld Lehren und Lernen


hum:


1.4. Förderung der sozialen Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung


1.5. anregendes (Lern-)Umfeld an 


humanberuflichen Schulen


BA: 


Differenzierte und ganzheitliche 


Persönlichkeitsbildung fördern








QUENT (Qualitätsentwicklung an humanberuflichen Schulen und Bildungsanstalten in NÖ)
1
QIBB (Qualitätsinitiative BerufsBildung), www.quent.noeschule.at
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